
980 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (934 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Kreditwesen­
gesetz, das Postsparkassengesetz, das Rekon­
struktionsgesetz, das Einkommensteuergesetz, 
das Körperschaftsteuergesetz, das Bewertungs­
gesetz, die Bundesabgabenordnung, das Zins­
ertragsteuergesetz und das Strukturverbesse-

rungsgesetz geändert werden 

Ziele des gegenständlichen Gesetzentwurfes sind 
die Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Öster­
reichischen Bankwesens sowie des Gläubigerschut­
zes, die Erhöhung der Risikotragungsfähigkeit der 
Banken und Angleichung an internationale Maß-
stäbe der Eigenkapitalhaltung. . 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat eine kon­
tinuierliche Verringerung der Eigenkapitalausstat­
tung der österreichischen Banken mit sich gebracht. 
Um eine Anpassung an internationale Maßstäbe zu 
erreichen und den Funktionsschutz, der die wesent­
liche Zielsetzung des Kreditwesengesetzes darstellt, 
zu gewährleisten, sind gesetzliche Maßnahmen 
unumgänglich. Gleichzeitig zeigt ein internationa­
ler Vergleich, daß die bestehende Fassung des Kre­
ditwesengesetzes nicht den Anforderungen ent~ 
spricht, die weltweit an ein funktionstüchtiges 
Bankwesen gestellt werden. 

Die Abschnitte N bis IX enthalten abgaben­
rechtliche Begleitmaßnahmen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seinen Sitzungen 
am 15. April sowie am 27. Mai 1986 in Verhand­
lung genommen. In der Debatte ergriffen außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Tau s, 
G r a b her - M e y er, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t -
mayr, Dr. Veselsky, Dipl.-Vw. Dr. Stix, 
Dr. Fe urs te i n, Dipl.-Kfm. Dr. S t eid I, Dipl.­
Kfm. Dr. K e i m e I und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Kurt· M ü h I b a ~ h e.r sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dipl.-Kfm. Dr. V r a -
n i t z k y das Wort. 

Zur Verhandlung standen auch Abänderungsan­
träge des Abgeordneten Dr. Veselsky, die zum Teil 
zurückgezogen wurden, ein gemeinsamer Abände­
rungsantrag der Abgeordneten Kurt Mühlbacher, 
Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr und Dipl.-Vw. Dr. Stix 
sowie ein Abänderungsantrag des Abgeordneten 
Dipl.-Ing .. Dr. Zittmayr. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung der aufrecht gebliebenen 
Abänderungsanträge des Abgeordneten Dr. 
Veselsky sowie des gemeinsamen Abänderungsan­
trages der Abgeordneten Kurt Mühlbacher, Dipl.­
Ing. Dr. Zittmayr und Dipl.-Vw. Dr. Stix mit Stim­
meneinhelligkeit zum Beschluß erhoben, ausge­
nommen Abschnitt I Art. I Z 25 § 12 Abs . .4 Z 3, der 
mit Mehrheit angenommen wurde. Der sich auf 
diese Bestimmung beziehende Abänderungsantrag 
des Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr fand 
nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Der Gesetzentwurf ist in der vom Ausschuß 
beschlossenen Fassung diesem Bericht beigedruckt. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes traf 
der Ausschuß einhellig folgende Feststellungen:' 

Zu Abschnitt I Art. I Z 3 

§ 1 Abs. 2 Z 11 : 

Die zeitliche Begrenzung als Abgrenzungskrite­
rium hat sich als wenig zielführend erwiesen. Die 
Neuregelun~ soll Unklarheiten beseitigen, ohne 
materielle Änderungen der Rechtslage zu bewir­
ken. Holdinggesellschaften, deren Hauptzweck 
nicht auf Finanzierung gerichtet ist, werden weiter- . 
hin keiner Konzession für das Kapitalbeteiligungs­
geschäft bedürfen. 

Zu Abschnitt I Art. I Z 5 

§ 1 Abs. 3: 

Die Verordnungs ermächtigung des § 1 Abs. 3 
wurde trotz Diskussion beibehalten. Klarzustellen 
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2 980 der Beilagen 

ist, daß auch für sie die "Verkehrsauffassung" des 
Abs.2 gilt. 

Zu Abschnitt I Art. I Z 20 und 14 

§ 8 a Abs. 1 und § 5 Abs. 1 Z 3: 

Wenn sich die Höchstgrenze von zehn Milliar­
den Schilling als untunlich erweisen sollte, wird 
darauf in allfälligen künftigen Novellen zum KWG 
Bedacht genommen werden. Gleiches gilt für die 
anderen Wertgrenzen im Kreditwesengesetz. 

Die Regierungsvorlage läßt erkennen, daß die 
Aktiengesellschaft als höchstentwickelte Gesell­
schaftsform für das Kreditwesen als eine besonders 
geeignete Organisationsform erachtet wird. Es soll 
damit aber keine grundsätzliche Ablehnung ande­
rer Rechtsformen ausgedrückt werden. 

Zu Abschnitt I Art. I Z 38 

§ 24 a: 

Es wird festgehalten, daß es jede interne Kon­
trolle überfordern würde, die Geschäftspolitik 

Dipl.-Vw. Tieber 

Berichterstatter 

selbst der ihr vorgesetzten Geschäftsführung zu 
kontrollieren. Sie soll jedoch möglichst unabhängig 
organisiert sein und ebenso unabhängig alle Wahr­
nehmungen berichten. 

Zu Abschnitt I Art. I Z 40 

§ 25 Abs. 3 Z 2: 

Der Prüfungs auftrag an die Prüfer wird in Form 
eines Bescheides ergehen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
und Budgetausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 19860527 

Kurt Mühlbacher 

Obmann 

010 
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980 der Beilagen 3 

Bundesgesetz vom xxxxxxx, mit dem das 
Kreditwesengesetz'i das Postsparkassengesetz, 
das Rekonstruktionsgesetz, das Einkommen­
steuergesetz, das Körperschaftsteuergesetz, 
das Bewertungsgesetz, die Bundesabgabenord­
nung und das Strukturverbesserungsgesetz 
geändert und kapitalverkehrsteuerliche 

Bestimmungen geschaffen werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 

K red i t wes eng e set z 1979 

Artikel I 

Das Bundesgesetz, BGBL Nr. 63/1979, über das 
Kreditwesen, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 370/1982, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,§ 1. (1) Wer auf Grund dieses Bundesgesetzes 
oder besonderer bundes gesetzlicher Regelungen 
berechtigt ist, Bankgeschäfte zu betreiben, ist eine 
Bank." 

2. § 1 Abs. 2 Z 6 lautet: 
,,6. der Handel mit ausländischen Zahlungsmit­

teln (Devisen- und Valutengeschäft) sowie 
der schaltermäßige Ankauf von ausländischen 
Zahlungsmitteln (zB Geldsorten, Schecks, 
Reisekreditbriefen und Anweisungen) und der 
schaltermäßige Verkauf von ausländischen 
Geldsorten und Schilling-Reiseschecks 
(Wechselstubengeschäft) ;" 

3. § 1 Abs. 2 Z 11 und 12 lauten: 
,,11. das Finanzierungsgeschäft durch Erwerb 

von Anteilsrechten und deren Weiterveräu­
ßerung (Kapitalbeteiligungsgeschäft) ; 

12. die Errichtung oder Verwaltung von Beteili­
gungsfonds nach dem Beteiligungsfondsge­
setz, BGBL Nr. 11111982 (Beteiligungs­
fondsgeschäft) ;" 

4. § 1 Abs.2 Z 12 und 13 erhalten die Bezeich­
nung ZU und 14. 

5. § 1 Abs. 3 erster Satz lautet: 
"Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, 
durch Verordnung festzustellen, ob andere als die 

im Abs. 2 bezeichneten Tätigkeiten Bankgeschäfte 
sind:" 

6. Im § 1 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Als ausländische Bank im Sinne dieses Bun­
desgesetzes gilt, wer in seinem. Sitzstaat berechtigt 
ist, Bankgeschäfte im Sinne des Abs. 2 Z 1 oder 3 
zu betreiben. Ausländische Banken, die in Öster­
reich' über Zweigniederlassungen Bankgeschäfte 
betreiben, gelten hinsichtlich dieser Zweigniederlas­
sungen als inländische Banken. Banken, deren 
Anteilsrechte sich mehrheitlich im Besitz einer oder 
mehrerer ausländischer Banken befinden, müssen 
über eine Patronatserklärung dieser ausländischen 
Bank(en) verfügen." 

7. § 2 Abs. 1 Z 2 lautet: 
,,2. die Österreichische Postsparkasse hinsichtlich 

der §§ 4 bis 9, § 10 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie 
Abs.2;" 

8. § 2 Abs. 1 Z 4 lautet: 
,,4. Banken, die ausschließlich das Wechselstu­

bengeschäft (§ 1 Abs. 2 Z 6) betreiben (Wech­
selstuben), hinsichtlich der §§ 4 Abs. 3, 5 
Abs. 1 Z 2 und 4, 10 Abs. 1 Z 1 und der 
Abschnitte V bis X, XII, XIV, XVI und 
XVII, und Banken, die ausschließlich das 
Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 2 Z 7) betreiben, 
hinsichtlich des § 4 Abs .. 3;" 

9. Im § 2 Abs. 1 werden folgende Z 5 und 6 
angefügt: 

,,5. Beteiligungsfondsgesellschaften (§ 1 Abs. 2 
Z 12) hinsichtlich der in § 2 Bheiligungs­
fondsgesetz, BGBL Nr. 11111982, angeführ­
ten Ausnahmen, wobei hinsichtlich des § 10 
Abs. 1 die Z 2 durch die Z 5 ersetzt wird; 

6. Unternehmen, die als Färderungsgesellschaf­
ten von Gebietskörperschaften ausschließlich 
das Kapitalbeteiligungsgeschäft (§ 1 Abs. 2 
Z 11) als Bankgeschäft betreiben und keine 
fremden Gelder aufnehmen, hinsichtlich der 
Abschnitte V bis VIII." 

10. § 2 Abs. 2 Z 3 lautet: 
,,3. Unternehmen der Yertragsversicherung mit 

Ausnahme der §§ 16, 18 Abs.2 und 23 
Abs.4;" 

980 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 39

www.parlament.gv.at



4 980 der Beilagen 

11. Im § 2 Abs. 2 Z 5 haben die Worte 
" ... öffentlich-rechtliche Versatzanstalten so-
wie ... " zu entfallen. 

12. § 3 lautet: 

,,§ 3. (1 ) Vereine im Sinne des Vereinsgesetzes 
1951, BGBI. Nr.233, und des Vereinspatentes 
1852, RGBI. Nr. 253, dürfen unbeschadet der 
Bestimmung des § 35 Abs. 2 keine Bankgeschäfte 
betreiben. Sparvereine dürfen von ihren Mitglie­
dern Gelder nur annehmen, wenn diese im Namen 
und auf Rechnung der einzelnen Mitglieder bei 
einer Bank unverzüglich angelegt werden. 

(2) Besondere im Rahmen eines Unternehmens 
geschaffene Spareinrichtungen, die Einlagen eige­
ner Arbeitnehmer entgegennehmen und aus denen 
der Unternehmer als solcher verpflichtet ist (Werk­
sparkassen), sind verboten. Unternehmer dürfen 
von ihren Arbeitnehmern Gelder nur annehmen, 
wenn diese Gelder im Namen und auf Rechnung 
der einzelnen Arbeitnehmer bei einer Bank unver­
züglich angelegt werden. 

(3) Der Betrieb des Einlagengeschäftes ist verbo­
ten, wenn der überwiegende Teil der Einleger 
einen Rechtsanspruch darauf hat, daß ihm aus die­
sen Einlagen Darlehen gewährt oder Gegenstände 
auf Kredit verschafft werden (Zwecksparunterneh­
men) ; das gilt nicht für Bausparkassen hinsichtlich 
des von ihnen betriebenen Bauspargeschäftes (§ 2 
Abs. 2 Z 1)." 

13. Dem § 4 werden folgende Abs. 4 und 5 ange­
fügt: 

,,(4) Der Antrag einer ausländischen Bank (§ 1 
Abs.6) auf Erteilung einer Konzession für den 
Betrieb einer inländischen Zweigniederlassung hat 
insbesondere zu enthalten: " 

1. Angaben über die Rechtsform und den Sitz 
der Hauptniederlassung, wobei die Satzung 
anzuschließen ist; 

2. Angaben über die von der ausländischen Bank 
betriebenen Bankgeschäfte sowie die Stand­
orte, an denen diese betrieben werden; 

3. die drei letzten Jahresabschlüsse; 
4. eine schriftliche Erklärung der ausländischen 

Aufsichtsbehörde, wonach diese gegen die 
Errichtung einer Zweigniederlassung In 

Österreich keine Einwände erhebt; 
5. Angaben darüber, ob und inwieweit die beab­

sichtigte inländische Tätigkeit dem örtlichen 
Bedarf und dem volkswirtschaftlichen Inter­
esse entspricht; 

6. die genaue Bezeichnung der Bankgeschäfte, 
welche die Zweigniederlassung zu betreiben 
beabsichtigt; 

7. Angaben über die Höhe des der Leitung der 
Zweigniederlassung (Abs. 5) im Inland in 
Schilling zur freien Verfügung gestellten 
Dotationskapitals ; 

8. die Namen der Personen, die zur Leitung der 
Zweigniederlassung vorgesehen sind (Abs. 5), 
unter Anschluß eines Lebenslaufes, aus dem 
deren fachliche Eignung und bisherige beruf­
liche Tätigkeit hervorgeht; 

9. Angaben über die Entscheidungsbefugnisse 
der Leitung der Zweigniederlassung sowie 
über die Stellen der ausländischen Bank, 
deren Zustimmung zu bestimmten Entschei­
dungen im Innenverhältnis eingt;holt werden 
muß. 

(5) Bei Zweigniederlassungen ausländischer Ban­
ken gelten als Geschäftsleiter im Sinne dieses Bun­
desgesetzes die mit der Leitung der Zweignieder­
lassung betrauten geschäftsführungs- und vertre­
tungsbefugten natürlichen Personen." 

\ 

14. § 5 Abs. 1 Z 3 lautet: 
,,3. wenn die Bank in der Rechtsform einer Ein­

zelunternehmung oder als Personengesell­
schaft des Handelsrechtes geführt werden 
soll;" 

15. Im § 5 Abs. 2 entfällt der Punkt; es wird fol­
gendes angefügt: 

"oder die Erteilung einer Konzession an eine öster­
reichische Bank zum Betrieb einer Zweigniederlas­
sung im Sitzstaat . des Konzessionswerbers nicht 
unter vergleichbaren Voraussetzungen gewährt 
wird." 

16. § 6 Abs. 2 Z 3 lautet: 
,,3. bei wiederholten Verletzungen dieses Bundes­

gesetzes sowie auf Grund dieser Bestimmun­
gen erlassener Verordnungen oder Bescheide, 
sofern derselbe Verstoß schon einmal mit 
Bescheid festgestellt wurde, sowie bei Nicht­
erfüllung eines Auftrages gemäß § 33 Abs. 1." 

17. § 6 Abs. 2 Z 4 entfällt. \ 

18 .. § 7 Abs. 1 Z 2 hat zu lauten: 

,,2. bei Nichterfüllung einer Bedingung (§ 4 
Abs. 1);" . 

19. § 8 Abs. 1 lautet: 

,,§ 8. (1) Eine besondere Bewilligung des Bun­
desministers für Finanzen ist erforderlich: 

't. für jede Vereinigung von Banken, den direk­
ten, indirekten oder treuhäp.digen Erwerb von 
Beteiligungen an anderen Banken auch durch 
Personengesellschaften des Handelsrechtes 
und juristische Personen, die keine Bankge­
schäfte betreiben, an denen aber Banken 
beteiligt sind, sowie die Erhöhung oder Ver­
ringerung solcher Beteiligungen; ausgenom­
men sind Beteiligungen von Banken an ihren 
Zentralinstituten und umgekehrt. Beteiligun­
gen sind· Anteile an anderen Unternehmen, 
die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbe­
trieb durch Herstellen einer dauernden Ver­
bindung zu diesem Unternehmen zu dienen. 
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Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in 
Wenpapieren verbrieft sind oder nicht. Als 
Beteiligung gelten stets Anteile an einer Kapi­
talgesellschaft oder an einer. Genossenschaft, 
deren Nennbetrag zumindest 25 vH des 
Nennkapitals oder aller Geschäftsanteile 
überschreitet; dasselbe gilt sinngemäß für 
Kommanditbeteiligungen. Die Mitgliedschaft 
in einer Personengesellschaft, die mit einer 
,unbeschränkten Haftung verbunden ist, gilt 
stets als Beteiligung; 

2. zu jeder Änderung .. der Rechtsform einer 
Bank, sofern nicht eine offene Handelsgesell­
schaft nur durch Aufnahme eines Kommandi­
tisten in eine Kommanditgesellschaft umge­
wandelt wird; 

3. zu jeder Erweiterung des Geschäftsgegenstan­
des, jeder Herabsetzung des Eigenkapitals 
(§ 12 A~. 4) und des Panizipationskapitals 
(§ 12 Abs. 6); 

4. bei Personengesellschaften _des Handelsrech­
tes auch für die Aufnahme eines persönlich 
haftenden geschäftsführungs~ oder vertre­
tungsbefugten Gesellschafters; 

5. für die Errichtung von Zweigstellen im Aus­
land; 

6. für die Errichtung einer nicht an einem 
bestimmten Standort betriebenen Zweigstelle; 

7. für die Errichtung von Zweigstellen von 
Unternehmen, die lediglich zum Betrieb des 
Wechselstubengeschäftes (§ 1 Abs. 2 Z 6) be­
rechtigt sind." 

20. Nach § 8 wird folgender § 8 a eingefügt: 

,,§ 8 a. (1) Banken in der Rechtsform von Perso­
nengesellschaften des Handelsrechtes, deren Jah­
resbilanzsumme zehn Milliarden Schilling über­
steigt, haben ihr gesamtes Unternehmen oder den 
bankgeschäftlichen Teilbetrieb in eine Aktiengesell­
schaft einzubringen. Andere haben ein Wahlrecht. 

(2) Sparkassen, Landes-Hypothekenbanken und 
Hypothekenbanken, die PfandbriefsteIle der öster­
reichischen Landes-Hypothekenbanken und 
Genossenschaften können ihr gesamtes bankge­
schäftliches Unternehmen oder den bankgeschäftli­
chen Teilbetrieb nur nach den nachfolgenden 
Bestimmungen in eine Aktiengesellschaft einbrin­
gen. 

(3) Die Einbringung hat jeweils zum Ende eines 
Geschäftsjahres mit sämtlichen Aktiven und Passi­
ven des eingebrachten Unternehmens als Sachein­
lage zu Buchwerten zu erfolgen. Wird ein bankge­
schäftlicher Teilbetrieb eingebracht, so ist beim 
Handelsregister des Handelsgerichtes des Sitzes 
der Aktiengesellschaft mit dem Antrag auf Regi­
strierung eine vom Bankprüfer oder der zuständi­
gen Prüfungseinrichtung geprüfte und bestätigte 
Einbringungsbilanz des Teilbetriebes vorzulegen, 
die als Anlage eine Aufstellung der Aktiven und 
Passiven des Teilbetriebes enthält, aus der die über-

gehenden Gläubiger- und Schuldnerpositionen 
erkennbar sind. Die der Einbringung zugrunde zu 
legende Bilanz muß auf einen ZeitpUnkt abgestellt 

-sein, der höchstens neun Monate vor der Anmel­
dung zur Eintragung in das Handelsregister liegt. 

(4) Die Einbringung nach diesen Bestimmungen 
ist nur zulässig, 

1. in eine zu errichtende Aktiengesellschaft als 
deren alleiniger Aktionär; 

2. in eine Aktiengesellschaft, die Bankgeschäfte 
betreibt und demselben Fachverband wie die 
einbringende Bank zugerechnet wird, sowie 

3. in eine .zu errichtende Aktiengesellschaft, in 
die mehrere Banken desselben Fachverbandes 
gleichzeitig ihr Unternehmen oder den bank­
geschäftlichen Teilbetrieb einbringen. 

(5) Die Einbringung bewirkt den RechtsUber­
gang im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Diese 
erfaßt bei der Einbringung eines Teilbetriebes nur 
die in der Anlage (Abs.3) enthaltenen Posten. 
Diese tritt mit der Eintragung der Aktiengesell­
schaft oder der Kapitalerhöhung in das Handelsre­
gister ein; die Gesamtrechtsnachfolge ist im Han-
delsregister einzutragen. " 

(6) Der Beschluß über die Einbringung ist vom 
Vorstand und Sparkassenrat der einbringenden 
Sparkassen, vom Vorstand und Aufsichtsrat der 
Landes-Hypothekenbanken, vom Vorstand und 
Verwaltungsrat der PfandbriefsteIle der österreichi­
schen Landes-Hypothekenbanken, von der Gene­
ralversammlung der Genossenschaften mit der für 
VerschIIieizungen vorgesehenen Mehrheit zu fas­
sen. 

(7) Durch die Einbringung gehen die Konzessio­
nen und Bewilligungen (§§ 4 und 8) der einbringen­
den Banken auf die Aktiengesellschaft über. Die 
Aktiengesellschaft gehört dem Sektorverbund (ins­
besondere Fachverband, gesetzlicher Revisions­
oder Prüfungsverband, Zentralinstitut, sektorale 
Einlagensicherungseinrichtung) an, dem die ein­
bringende Bank angehört. Wird in Gesetzen oder 
Verordnungen auf einbringende Banken Bezug 
genommen, tritt an ihre Stelle die Aktiengesell­
schaft. 

(8) Die Aktiengesellschaft hat die Firma zumin­
dest einer einbringenden Bank im wesentlichen zu 
übernehmen. Bei der Einbringung mehrerer Ban­
-ken kann die Firma statt dessen einen Hinweis auf 
die Region, in der die einbringenden Banken .tätig 
sind, enthalten. 

(9) Einbringende Sparkassen, Landes-Hypothe­
kenbanken und die PfandbriefsteIle der österreichi­
schen Landes-Hypothekenbanken bleiben beste-

. hen, einbringende Genossenschaften können beste­
henbleiben. Hinsichtlich des eingebrachten bankge­
schäftlichen Betriebes ist ihr Gegenstand auf die 
Vermögensverwaltung beschränkt. Die Tätigkeit 
ihrer geschäftsführenden Organe gilt nicht als 

2 
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. hauptberufliche Tätigkeit (§ 4 Abs. 3). Die Satzung 
der Aktiengesellschaft ist in Anlehnung an die Sat­
zung der Einbringenden zu gestalten. Die gesell­
schafts- bzw. organisationsrechtlichen Vorschriften 
gelten für die einbringenden Banken unter Berück­
sichtigung der Ausgliederung des bankgeschäftli­
chen Betriebes sinngemäß weiter. Wird in Gesetzen 
oder Verordnungen auf Sparkassen, Sparkassen 
nach dem Sparkassengesetz .1979, Genossenschaf­
ten, Genossenschaften nach dem Genossenschafts­
verschmelzungsgesetz 1980, Landes-Hypotheken­
banken oder Hypothekenbanken oder auf die 
Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypo­
thekenbanken hingewiesen, so gelten diese Ver­
weise für die einbringenden Banken weiter. Die 
einbringenden Sparkassen, Landes-Hypotheken­
banken, die Pfandbriefstelle der ästerreichischen 
Landes-Hypothekenbanken und Genossenschaften 
haben die bei der Einbringung gewährten Aktien 
dauernd zu halten; eine Kapitalerhöhung ist nur 
zulässig, wenn die Einbringenden weiterhin zu 
mindestens 51 vH am erhöhten Grundkapital betei­
ligt sind. Die von den Einbringenden zu haltenden 
Aktien dürfen nur in der Form vinkulierter 
Namensaktien ausgegeben werden. Ausnahmen 
von diesen Bestimmungen können vom Bundesmi­
nister für Finanzen bewilligt werden, wenn dies im 
volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktions­
fähigen Bankwesen oder im Interesse des Gläubi-' 
gerschutzes gelegen ist. 

(10) Die einbringenden Sparkassen, Landes­
Hypothekenbanken, die Pfandbriefstelle der öster­
reichischen Landes-Hypothekenbanken und 
Genossenschaften haften mit ihrem gesamten Ver­
mögen für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft im Falle 
deren Zahlungsunfähigkeit als Ausfallsbürge 
gemäß § 1356 ABGB; mehrere Einbringende haften 
zur ungeteilten Hand. Weiters gilt für den Gläubi­
gerschutz § 227 des Aktiengesetzes 1965, BGBI. 
Nr. 98, sinngemäß. . 

(11) Ist bei der einbringenden Bank ein Staats­
kommissär bestellt, so wird er mit der Eintragung 
der Aktiengesellschaft in das Handelsregister deren 
Staatskommissär. Bei mehreren einbringenden Ban­
ken, bei denen ein Staatskommissär bestellt ist, ent­
scheidet der' Bundesminister für Finanzen, welcher 
Staatskommissär mit der Eintragung der Aktienge­
sellschaft in das Handelsregister deren Staatskom­
missär wird. War für die Bestellung der Staatskom­
missäre ausschließlich der Landeshauptmann 
zuständig, so entscheidet er. Das gilt auch für den 
Staatskommissär-Stellvertreter." 

21. § 10 lautet: 

,,§ 10. (1) Soweit nicht eine besondere Bewilli­
gung gemäß § 8 erforderlich ist, haben die Banken 
dem Bundesminister für Finanzen und der Oester­
reichischen Nationalbank unverzüglich schriftlich 
anzuzeIgen: 

1. jede Satzungsänderung; 
2. jede Änderung in der Person der Geschäftslei­

ter; 
3. jede Änderung der Bedingungen des Haftka­

pitals und jede Herabsetzung des Haftkapitals 
um mehr als 5 vH einschließlich der Netto­
auflösung von Rücklagen, soweit dies nicht 
zur Abdeckung bilanzmäßiger Reinverluste 
dient; 

4. die Eröffnung, Verlegung, Schließung oder 
vorübergehende Einstellung des Geschäftsbe­
triebes der Hauptniederlassung oder von 
Zweigstellen; 

5. den Erwerb und die Aufgabe von Beteiligun-
gen (§ 8 Abs. 1 Z 1) an Nichtbanken; , 

6. jede Änderung der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen; '. 

7. Umstände, welche für einen ordentlichen 
Geschäftsleiter erkennen lassen, daß die 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gefährdet 
ist; 

8. den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der 
Überschuldung; 

9. jede mehr als einen Monat andauernde Nicht­
einhaltung von Maßstäben, die durch dies.es 
Bundesgesetz gemäß den §§ 12 bis 15 sowie 
auf dessen Grundlage erlassener Verordnun­
gen oder Bescheide vorgeschrieben sind. 

(2) In der Anzeige gemäß Abs. 1 Z 4 ist darzu­
tun, daß § 15 Abs. 1 nicht verletzt wird. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch­
tigt, durch Verordnung einen Zeitraum von höch­
stens drei Jahren festzusetzen, innerhalb dessen 
keine Zweigstellen errichtet werden dürfen, wenn 
die weitere Errichtung von Zweigstellen mit schwe­
ren schädlichen Folgen für die Funktionsfähigkeit 
des·österreichischen Bankwesens verbunden wäre." 

22. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,§ 11. (1) Die Bezeichnungen "Geldinstitut", 
"Kreditinstitut" , "Kreditunternehmung" , "Kredit­
unternehmen", "Bank'<,' "Bankier" oder eine WOrt­
verbindung, in der eines dieser Wärter enthalten 
ist, dürfen - soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist - nur Unternehmen, die zum Betrieb 
von Bankgeschäften berechtigt sind, in der Firma 
führen oder im geschäftlichen Verkehr zur Be­
zeichnung des Geschäftszweckes oder zu Werbe­
zwecken verwenden. Unternehmen, die ausschließ­
lich zum Wechselstubengeschäft (§ 1 Abs. 2 Z 6) 
berechtigt sind, dürfen sich jedoch nur als Wechsel­
stu ben bezeichnen." 

23. Die Absätze 3 und 4 des § 11 erhalten die 
Bezeichnung 2 und 3. 

24. § 11 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Bezeichnung "Landes-Hypotheken­
bank" oder eine Bezeichnung, in der das Wort 
"Landes-Hypothekenbank" enthalten ist, bleibt 
ausschließlich den Landes-Hypothekenbanken und 
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der PfandbriefsteIle der österreichischen Landes­
Hypothekenbanken vorbehalten." 

25. Die Abschnitte V bis VIII a lauten: 

"v. Haftkapital und Bankengruppe 
Haftkapital 

§ 12. (1) Die Geschäfte der Bank sind mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters im Sinne des § 84 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes zu führen. Insbesondere sind die 
bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken 
angemessen zu begrenzen und ist bei den Bankge­
schäften auf die Gesamtertragslage Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Jede Bank und jede Bankengruppe (§ 12 a) 
insgesamt müssen im Interesse der Erhaltung ihrer 
Funktionsfähigkeit und der Erfüllbarkeit ihrer Ver­
pflichtungen jederzeit über ein ihrem Risiko 
angemessenes Kapital (Haftkapital) verfügen. Das 
Haftkapital jeder Bank und jeder Bankengruppe 
(§ 12 a) hat jederzeit zumindest zu betragen: 

1. 4,5 vH ihrer Aktivposten; 
2. 2,25 vH ihrer Eventualverpflichtungen, 

abzüglich hiefür gebildeter Rückstellungen. 
Der Bundesminister für Finanzen hat nach 
Anhörung der Oesterreichischen National­
bank durch Verordnung festzustellen, welche 
Eventualverpflichtungen zur Gänze und wel­
che nur zum Teil zu berücksichtigen sind, 
soweit dies im volkswirtschaftlichen Interesse 
an einem funktionsfähigen Bankwesen oder 
im Interesse des Gläubigerschutzes gelegen 
ist. 

3. 2,25 vH für jenen Teil der Aktivposten, der 
aus Geldforderungen besteht, die durch 
Pfand- und Kommunalobligationen nach den 
Bestimmungen des Pfandbriefgesetzes 1927, 
dRGBI. I S 492, und des Hypothekenbankge­
setzes in der Fassung dRGBI. I S 1574/1938 
refinanziert sind und Zwecken der Wertpa­
pierdeckung dienen; 

4. 3 vH ihrer Aktivposten und 1,5 vH ihrer 
Eventualverpflichtungen abzüglich hiefür 
gebildeter Rückstellungen für die Österreichi­
sche Postsparkasse; Z 2 zweiter Satz gilt sinn-
gemäß. . 

Der Bundesminister für Finanzen kann nach Anhö­
rung der Oesterreichischen Nationalbank diese 
Hundertsätze um insgesamt höchstens 0,5 Prozent­
punkte erhöhen, wenn dies im volkswirtschaftli­
chen Interesse an einem funktionsfähigen Bankwe-
sen erforderlich ist. ' 

(3) Zum Haftkapital gehören das Eigenkapital, 
das Partizipationskapital und das Ergänzungskapi-
tal. .. . 

(4) Eigenkapital sind: 
1. bei Personengesellschaften des Handelsrech­

tes das der Gesellschaft gewidmete Kapital 

zuzüglich der Forderungen der persönlich 
haftenden Gesellschafter aus dem Geschäfts­
betrieb abzüglich der Verbindlichkeiten der 
persönlich haftenden Gesellschafter gegen­
über der Gesellschaft; 

2. bei Kapitalgesellschaften das eingezahlte 
Nennkapital abzüglich des Buchwertes eige­
ner Aktien oder eigener Geschäftsanteile; 

3. bei Kreditgenossenschaften die auf die 
Geschäftsanteile geleisteten Geldeinlagen; 

4. bei Sparkassen das eingezahlte Gründungska­
pital und die Sicherheitsrücklage ; 

5. bei Landes-Hypothekenbanken und der 
PfandbriefsteIle der österreichischen Landes­
Hypothekenbanken ·das eingezahlte Kapital; 

6. bei inländischen Zweigniederlassungen aus­
ländischer Banken das in Schilling zur Verfü­
gung gestellte Botationskapital; 

7. bei der Österreichischen Postsparkasse der 
allgemeine Reservefonds. 

(5) Zum Eigenkapital zählen auch die offenen 
Rücklagen, soweit sie nicht durch Verpflichtungen 
belastet sind, und die Haftrücklage gemäß Abs. 10. 
Der Reinverlust ist abzuziehen. 

(6) Partizipationskapital ist eingezahltes Kapital, 
1. das auf Unternehmensdauer unter Verzicht 

auf die außerordentliche und ordentliche 
Kündigung zur Verfügung gestellt wird; 

2. das von der Bank nur unter analoger Anwen­
d'ung der aktienrechtlichen Kapitalherabset­
zungsvorschriften nach Bewilligung gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 3 zurückgezahlt werden kann; 

3. dessen Erträge· gewinnabhängig sind, wobei 
als Gewinn der handelsrechtliche Gewinn 
ohne Berücksichtigung der Nettoveränderung 
offener Rücklagen anzusehen ist; 

4. das wie Aktienkapital bis zur vollen Höhe am 
Verlust teilnimmt und 

5. das mit dem Recht auf Beteiligung am Liqui­
dationserlös verbunden ist und erst nach 
Befriedigung oder Sicherstellung aller ande­
ren Gläubiger zurückgezahlt werden darf. 

(7) Ergänzungskapital ist eingezahltes Kapital, 
1. das ver~inbarungsgemäß der Bank auf minde­

stens acht Jahre unter Verzicht auf die außer­
ordentliche und ordentliche -Kündigung zur 
Verfügung gestellt wird; 

2. für das Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, 
soweit sie im Reingewinn (handelsrechtlicher 
Gewinn unter Berücksichtigung der Nettover­
änderung von Rücklagen) gedeckt sind; 

3. das vor Liquidation nur unter anteiligem 
Abzug der während seiner Laufzeit angefalle­
nen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf 
und 

4. das im Liquidationsfall der Bank erst nach 
Befriedigung oder Sicherstellung jener Forde­
rungen zurückzuzahlen ist, die weder Eigen­
noch Partizipationskapital darstellen. 
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Das Ergänzungskapital wird dem Haftkapital zu 
höchstens 30 vH des Eigenkapitals gemäß Abs. 4 
und 5, ausgenommen die Haftrücklage und Son­
derhaftrücklage, zugerechnet, solange die Restlauf­
zeit' noch mindestens drei Jahre beträgt. Über ein­
gezahltes Eigänzungskapital dürfen Wertpapiere 
ausgegeben werden. 

(8) Das Partizipationskapital wird dem Haftka­
pital in voller Höhe zugerechnet. Über eingezahltes 
Partizipationskapital dürfen Wertpapiere ausgege­
ben werden; das Wertpapier-Emissionsgesetz 1979, 
BGBI. Nr.65, ist darauf nicht anzuwenden. Wird 
durch eine Maßnahme das bestehende Verhältnis 
zwischen den Vermögensrechten der Inhaber der 
Partizipationsscheine und den mit dem Eigenkapi­
tal gemäß Abs. 4 verbundenen Vermögensrechten 
geändert, so ist dies angemessen auszugleichen. 
Dies gilt auch bei Ausgabe von Aktien und von in 
§ 1"74 AktG genannten Schuldverschreibungen und 
Genußrechten; zu diesem Zweck kann auch das 
Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 174 Abs.4 
AktG ausgeschlossen werden. Vor der Ausgabe von 
Partizipationskapital ist von der Bank ein vom 
Bankprüfer überprüfter Prospekt aufzulegen. § 4 
Abs.2 des Wertpapier-Emissionsgesetzes ist auf 
diesen Prospekt sinngemäß anzuwenden. Inhaber 
von Partizipationsscheinen haben das I{echt, an der 
Hauptversammlung (Generalversammlung) teilzu­
nehmen und Auskünfte im Sinne von § 112 AktG 
zu begehren. Auch bei Sparkassen, Landes-Hypo­
thekenbanken, der PfandbriefsteIle der österreichi­
schen Landes-Hypothekenbanken, Banken inder 
Rechtsform von Personengesellschaften des Han­
delsrechtes und der Österreichischen Postsparkasse 
ist den Inhabern von Partizipationsscheinen einmal 
jährlich Gelegenheit zu geben, von den Geschäfts­
leitern der Bank in einer Versammlung, in der über 
den Jahresabschluß zu berichten ist, Auskunft zu 
begehren. Für die Einberufung einer solchen Ver­
sammlung gelten die Bestimmungen des Aktienge­
setzes über die Einberufung der Hauptversamm­
lung sinngemäß. 

(9) Partizipations- und Ergänzungskapital gelten 
als Haftkapital, sobald der Bankprüfer die Gesetz­
mäßigkeit festgestellt hat. Der Schilling-Gegenwert 
eines auf Fremdwährung lautenden Partizipations­
und Ergänzungskapitals ist jeweils mit dem am 
Vortag an der Wiener Börse ermittelten Devis"en­
mittelkurs anzusetzen. Das Partizipationskapital 
und das Ergänzungskapital sind dem Haftkapital 
im Ausmaß von 95,5 vH der der Bank gegen Dritte 
zustehenden gleichartigen Forderungen nicht zuzu­
rechnen. 

(10) Die Banken haben eine Haftrücklage zu bil-
den. Diese beträgt: " 

1. 1,5 vH der Bemessungsgrundlage des Abs.2 
Z 1; 

2. 0,75 "vH der Bemessungsgrundlagen des 
Abs. 2 Z 2 und 3; 

3 .. 1vH und 0,5 vH für die Bemessungsgnindla­
gen des Abs. 2 Z 4; 

4. 2 vH der Aktivposten und 1 vH der Eventual­
verpflichtungen abzüglich hiefür gebildeter 
Rückstellungen für Banken, die keine Kon­
zession für das Spareinlagengeschäft "(§ 1 
Abs.2 Z 1) haben und die auf Grund ihrer 
Satzung ausschließlich oder überwiegend mit­
tel- oder langfristige Darlehen oder Kredite 
für Investitionszwecke gewähren. Diese 
erhöhten Sätze sind nur anzuwenden, wenn 
das Haftkapital zumindest 5 vH der Aktivpo­
sten und 2,5 vH der Eventualverpflichtungen 
abzüglich hiefürgebildeter Rückstellungen 
beträgt. 

Aktivposten und Eventualverpflichtungen, für die 
gemäß Abs. 11 Z 1 bis 4 kein Haftkapital zu halten 
ist, sind in die Bemessungsgrundlagen zur Ermitt­
lung der Haftrücklage nicht einzubeziehen. Eine 
Auflösung der Haftrücklage kann nur insoweit 

. erfolgen, als dies zur Erfüllung von Verpflichtun­
gen gemäß § 31, höchstens im Ausmaß eines Drit­
tels der Haftrücklage zum letzten Bilanzstichtag, 
bzw. zur Deckung sonst in der Jahresbilanzauszu-

. weisender Verluste erforderlich ist. Die Haftrück­
lage ist im Ausmaß des aufgelösten Betrages läng­
stens innerhalb der folgenden fünf Geschäftsjahre 
wieder aufzufüllen. Die Zuweisung und Auflösung 
der Haftrücklage ist in der Gewinn- und Verlust­
rechnung gesondert auszuweisen. 

(11) Für Banken, die keine Konzession für das 
Spareinlagengeschäft (§ 1 Abs.2 Z 1) haben, gilt 
Abs. 2 nur mit folgenden Einschränkungen: 

1. werden auf Grund der Satzung ausschließlich 
oder überwiegend Geldmarkt-, Konsortial-,' 
Treuhand- oder Auftragsgeschäfte, insbeson­
dere für den Bund oder andere Gebietskör­
perschaften und die Finanzierung von Aus­
fuhrgeschäften betrieben, so ist für Aktivpo­
sten im Zusammenhang mit der Finanzierung 

" von Rechtsgeschäften, die nach dem Ausfuhr­
förderungsgesetz 1981, BGBI. Nr.215, oder 
anderen Bundesgesetzen garantiert oder ver­
bürgt sind oder für die solche Haftungen zur 
Besicherung abgetreten oder als Deckung mit 
entsprechender Widmung hinterlegt sind, 
kein Haftkapital zu halten; 

2. wird auf Grund der Satzung ausschließlich 
oder überwiegend das Garantiegeschäft oder 
das Kapitalbeteiligungsgeschäft betrieben, so 
ist für jene Aktivposten und Eventualver­
pflichtungen, für die eine Haftung oder Dek­

"kungszusage des Bundes, eine Haftung eines 
Landes oder einer inländischen Bank vorliegt, 
kein Haftkapital zu halten; für Haftungen 

. einer inländischen Bank gilt dies jedoch nur 
dann, wenn die haftende Bank die übernom­
mene Haftung wie einen eigenen Aktivposten 
mit Haftkapital unterlegt; 

3. wird auf Grund der Satzung ausschließlich 
öder überwiegend das Investmenrgeschäft 
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oder das Kapitalbeteiligungsgeschäft betrie­
ben, so ist für jene Aktivposten, die treuhän­
dig für andere oder sonst ohne eigenes Risiko 
gehalten werden, kein Haftkapital zu halten;' 

4. werden auf Grund der Satzung ausschließlich 
oder überwiegend Schuldverschreibungen im 
Sinne des W ertpapier-Emissionsgesetzes aus­
gegeben, deren Erlös Banken des gleichen 
Sektors zur Verfügung gestellt wird, so ist für 
diese Forderungen kein Haftkapital zu halten, 
sofern für die ausgebende Bank jene Banken 
des jeweiligen Sektors als Gesamtschuldner 
haften, welchen der Erlös zur Verfügung 
gestellt wird. 

Bankengruppe 

§ 12a. (1) Eine Bankengruppe liegt dann vor, 
wenn eine Bank (übergeordnete Bank) bei einer 
oder mehreren Banken (nachgeordnete Banken) 
mit Sitz im Inland oder Ausland jeweils mindestens 
50 vH der Eigenkapitalanteile unmittelbar oder 
mittelbar hält oder unmittelbar oder mittelbar 
beherrschenden Einfluß ausüben kann. Unmittelbar. 
und mittelbar gehaltene Eigenkapitalanteile sowie 
Eigenkapitalanteile, die jemand für Rechnung einer 
gruppenangehörigenBank hält, sind zusammenzu­
rechnen. Mittelbar gehaltene Eigenkapitalanteile 
sind nur einzubeziehen, wenn sie über ein Unter­
nehmen gehalten werden,' an dem die Übergeord­
nete Bank mindestens 25 vH der Eigenkapitalan­
teile hält. Dies gilt entsprechend für mittelbar 
gehaltene Kapitalanteile, die durch mehr als ein 
Unternehmen vermittelt bzw. gehalten werden. Die 
übergeordnete Bank hat die Bemessungsgrundla­
gen gemäß § 12 Abs. 2 und das Haftkapital der 
nachgeordneten Bank ihrem jeweiligen Eigenkapi­
talanteil entsprechend mit den eigenen Bemes­
sungsgrundlagen gemäß § 12 Abs. 2 und dem eige­
nen Haftkapital zu konsolidieren und die Buch­
werte ihrer Eigenkapitalanteile und Partizipations­
und Ergänzungskapitalanteile bei der nachgeordne­
ten Bank von ihrem Haftkapital abzuziehen. Bei 
mittelbaren Beteiligungen sind solche Buchwerte 
entsprechend den mittelbaren Anteilen abzuziehen. 
Zur Ermittlung des angemessenen Haftkapitals der 
Bankengruppe hat die übergeordnete Bank die 
konsolidierten Bemessungsgrundlagen gemäß § 12 
Abs. 2 dem konsolidierten Haftkapital gegenüber­
zustellen. 

(2) Die nachgeordnete Bank hat der übergeord­
neten Bank alle zur Zusammenrechnung gemäß 
Abs. 1 erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die Aufstellung über die Konsolidierung des 
Haftkapitals gemäß Abs. 1 ist in den bankaufsichtli­
chen Prüfbericht (§ 24 Abs. 10) aufzunehmen. 

(4) Hält eine Bank unmittelbar oder mittelbar 
Anteilsrechte an einer anderen Bank, die nicht 
gemäß Abs. 1 konsolidierungspflichtig sind, so hat 

sie zur Ermittlung des Mindestmaßes des Haftkapi­
tals 95,5 vH des Buchwertes dieser Anteilsrechte 
vom eigenen Haftkapital abzuziehen. Desgleichen 
sind 95,5 vH des Buchwertes sonstiger Aktiven 
abzuziehen, soweit diese wirtschaftlich bei einer 
Bank als Haftkapital anerkannt werden. Der Bun­
desminister für Finanzen kann nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank durch Verord­
nung weitere AbzugsVerpflichtungen feststellen, 
soweit dies zur Vermeidung der Doppelverwen­
dung von Haftkapital erforderlich ist. 

(5) Ein Abzug gemäß Abs.4 ist nur insoweit 
durchzuführen, als er 0,75 vH der Aktivposten 
übersteigt, ausgenommen solche, für die gemäß 
§ 12 Abs. 11 kein Haftkapital zu halten ist. 

(6) Die Abs.4 und 5 sind auf Kreditgenossen­
schaften und Sparkassen für Beteiligungen am Zen­
tralinstitut dann nicht anzuwenden, wenn in einer 
konsolidierten Bilanz des betroffenen Sektors die 
Einhaltung der Maßstäbe des § 12 insgesamt nach­
gewiesen wird. Für diesen Fall haben die Kreditge­
nossenschaften und Sparkassen dem Zentralinstitut 
die zur Du'rchführung der Konsolidierung erfor­
derlichen Auskünfte zu erteilen. Diese Bestimmung 
ist auf Banken, die bei Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes eine Bilanzsumme von mindestens 40 vH 
der Bilanzsumme des Zentralinstitutes (ohne Bau­
sparkassengeschäfte) aufweisen, nicht anzuwenden, 
sofern sie binnen eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes dem Fachverband eine ent­
sprechende Erklärung abgeben. 

VI. Großveranlagung 

§ 13. (1) Die Banken haben das besondere bank­
geschäftliche Risiko einer Großveranlagung jeder­
zeit angemessen zu begrenzen. Großveranlagungen 
umfassen Aktivposten einer Bank beziehungsweise 
einer wegen des beherrschenden Einflusses der 
übergeordneten Bank konsolidierungspflichtigen 
Bankengruppe in Form von Geldforderungen und 
Anteilsrechten zuzüglich der Hälfte der Eventual­
verpflichtungen abzüglich hiefür gebildeter Rück­
stellungen, deren Buchwerte im Einzelfall insge­
samt 15 vH des Haftkapitals der Bank beziehungs­
weise der Bankengruppe überschre;cen, mindestens 
jedoch fünf Millionen Schilling betragen. Das Aus­
maß der Geldforderungen erhöht sich um nicht 
ausgenützte Kreditrahmen. Bei mehreren Schuld­
nern oder Haftenden steht der Bank das Wahlrecht 
zu, wem sie die Geldforderung zurechnet, wenn sie 
deren Bonität entsprechend geprüft hat. Solche 
Aktivposten und Eventualverpflichtungen gegen­
übereiner wirtschaftlichen Einheit sind zusammen­
zurechnen. 

Als wirtschaftliche Einheit gelten: 
1. rechtlich selbständige Unternehmen unabhän­

gig von deren Rechtsforni, die zu einem Kon­
zern (§ 15 AktG, § 115 des Gesetzes über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung in 
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der Fassung BGBI. Nr. 37111982) gfhören, 
insbesondere jene, die unmittelbar oder mit­
telbar zu mindestens 50 vH miteinander ver­
bunden sind, sofern die Konzernmutter nicht 
die kreditgewährende Bank ist; 

2. Personengesellschaften des Handelsrechts 
und ihre persönlich haftenden Gesellschafter; 

3. Treugeber und Treuhänder, soweit letzterer 
für Rechnung des ersteren handelt; 

4. der Verpflichtete und seine nahen Angehöri­
gen (§ 80 Abs. 3 AktG). 

(2) Jede Großveranlagung einer Bank bedarf 
unbeschadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes 
der ausdrücklichen Zustimmung des nach Gesetz 
oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgans der 
Bank. Dem Aufsichtsorgan ist darüber mindestens 
einmal jährlich zu berichten. 

(3) Eine einzelne Großveranlagung dad unbe­
schadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes 
50 vH des Haftkapitals der Bank beziehungsweise 
einer Bankengruppe nicht überschreiten. Die 
Gesamtheit aller Großveranlagungen einer Bank 
beziehungsweise einer Bankengruppe darf das 
Achtfache von deren Haftkapital nicht überschrei­
ten. Die Einhaltung dieser Bestimmungen bei einer 
Bankengruppe (§ 12 a) hat die übergeordnete Bank 
sicherzustellen, wenn sie beherrschenden Einfluß 
ausüben kann. Für einzelne Großveranlagungen bei 
Gemeinden sowie für solche von Zentralkassen 
(Zentralinstituten) bei Waren- lind Ve~ertungsge­
nossenschaften desselben Sektors erhöht sich der 
Hundertsatz auf das Doppelte. Für einzelne Groß­
veranlagungen von Banken, die an einem Zentralin­
stitut beteiligt sind, erhöht sich der HundertSatz auf 
das Doppelte, sofern die Großveranlagung an die 
Zustimmung des Zentralinstitutes gebunden und 
hinsichtlich der Erhöhung mit einer Haftung des 
Zentralinstitutes ausgestattet wird; die Erhöhung 
des Hundertsatzes gilt jedoch nur insoweit, als 
dadurch die einzelne Großveranlagung 15 Millio­
nen Schilling nicht übersteigt. 

(4) Abs. 3 gilt nicht 
1. für Großveranlagungen bei Bund und bei d<;n 

Ländern, 
2. für Großveranlagungen, soweit Bund oder 

Länder dafür haften, sowie für Großveranla­
gungen, soweit für diese gemäß § 12 Abs. 11 
Z 1 kein Haftkapital zu halten ist, 

3. für Anteilsrechte an Zentralinstituteh, 
4. für Großveranlagungen in Form von Zwi­

schenbankeinlagen mit Ausnahme von Wid­
mungseinlagen, 

5. für Einlagen auf Grund der Liquiditäts- und 
Mindestreserveedordernisse, 

6. für Treuhand- und durchlaufende Kredite, 
soweit die Bank nur das Gestionsrisiko trägt, 
und 

7. für Großveranlagungen einer Zweigniederlas­
sung einer ausländischen Bank (§ 1 Abs.6) 

oder einer Bank, die sich mehrheitlich im 
Besitz ausländischer Banken des gleichen 
Sitzstaates befindet, deren Bilanzsumme zu 
höchstens 10 vH aus gemäß § 31 sicherungs­
pflichtigen Einlagen besteht, an diese auslän­
dischen Banken, sofern die Großveranlagung 
im öffentlichen Interesse liegt und diese aus­
ländischen Banken einen wesentlichen Anteil 
an der Außenhandelsfinanzierung ihres Sitz­
staates haben. 

(5) Der Bundesminister für Finall:zen kann durch 
. Verordnung weitere Ausnahmen von der Geltung 

des Abs. 3 für Unternehmen schaffen, sofern dies 
im öffentlichen Interesse liegt und dadurch das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfä­
higen Bankwesen nicht verletzt wird. 

.(6) Überschreitet der einer wirtschaftlichen Ein­
heit insgesamt eingeräumte Kredit den Betrag von 
fünf Millionen Schilling, so haben sich die 
Geschäftsleiter der Bank vor Krediteinräumung die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Verpflichteten 
oder Haftenden offenlegen zu lassen und sich für 
die Dauer der Veranlagung über die wirtschaftliche 
Entwicklung der Verpflichteten oder Haftenden 
sowie über die Werthaltigkeit und Durchsetzbar­
keit von Sicherheiten ausreichend zu informieren 
sowie die laufende Vorlage von Jahresabschlüssen 
zu verlangen. Dies gilt nicht für Großveranlagun­
gen gemäß Abs. 4 Z 1 und 4 bis 7. 

(7) Für eine Zweigniederlassung einer ausländi­
schen Bank (§ 1 Abs. 6) oder eine Bank, die sich zu 
mindestens 74 vH im Besitz einer oder mehrerer 
ausländischer Banken befindet und deren Bilanz­
summe zu höchstens 25 vH aus gemäß § 31 siche­
rungspflichtigen Einlagen besteht, kann zusätzlich 
zu der Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 3 (Haft­
kapital) für die Errechnung der Grenze der einzel­
nen und der Gesamtheit aller Großveranlagungen 
höchstens 10,5 vH der Aktivposten gezählt werden, 
sofern in dieser Höhe Dotationseinlagen bestehen. 
Dotationseinlagen sind Einlagen, die der Bank von 
den an ihr beteiligten ausländischen Banken bezie­
hungsweise aus deren Bankengruppe oder 
Hautpniederlassungen zur Verfügung gestellt wer­
den. Diese Dotationseinlagen sind nur insoweit zu 
berücksichtigen, als die Bank, welche die Großver­
anlagung vornimmt, die Dotationseinlage minde­
stens zur Hälfte in Guthaben bei der Oesterreichi­
schen Nationalbank, in Scheckguthaben bei der 
Österreichischen Postsparkasse oder in der Form 
von mündelsicheren Anlagen (§§ 230 ff. ABGB) 
hält. 

(8) Die Banken haben in einer Beilage zu den 
Monatsausweisen (§ 24 Abs. 13) die Höhe der ein­
zelnen aushaftenden Großveranlagungen und die 
Verpflichteten gesondert auszuweisen. Dies gilt 
nicht für Großveranlagungen gemäß Abs. 4 Z 4. 
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VII. Liquidität und offene Devisenpositionen 
Liquidität 

§ 14. (1) Die Banken haben für ihre Leistungsfä­
higkeit zUr jederzeitigen Erfüllung ihrer Zahlungs­
verpflichtungen zu sorgen. 

(2) Sie haben in den Monatsausweisen ihre For­
derungen und Verbindlichkeiten getrennt nach 
Kündigungsfristen bzw. Laufzeiten entsprechend 
der gemäß § 24 Abs. 17 zu erlassenden Verordnung 
auszuweisen. Hiebei sind auch die festzinsgebunde­
nen Forderungen und Verbindlichkeiten, deren 
Zinssätze vertragsgemäß erst nach einer einjährigen 
Frist geändert werden dürfen, analog in Summe 
auszuweisen. 

(3) Sie haben auf der Grundlage dieser Ausweise 
durch eine unternehmensspezifische, den bankwirt­
schaftlichen Erfahrungssätzen entsprechende 
Finanzplanung, der Fälligkeitsstruktur ihrer Forde­
rungen und Verbindlichkeiten entsprechend, durch 
die dauernde Haltung ausreichender flüssiger Mit­
tel für den Ausgleich künftiger Ungleichgewichte 
der Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus­
reichend vorzusorgen. Gleichzeitig haben sie ent­
sprechend der Fälligkeitsstruktur ihrer Forderun­
gen und Verbindlichkeiten die Konditionen, insbe­
sondere die Zins anpassungs- und Kündigungsmög­
lichkeiten, so zu gestalten, daß auf mögliche Ver­
änderungen der Marktverhältnisse Bedacht genom­
men wird. Ungeachtet dieser Verpflichtungen 
haben die Banken als Mindesterfordernis flüssige 
Mittel ersten und zweiten Grades gemäß Abs. 4 bis 
10 zu halten. 

(4) Maßgebend für die Berechnung der Liquidi­
tät gemäß Abs. 5 bis 10 sind die Gesamtlaufzeiten. 
Der Bundesminister für Finanzen kann nach Anhö­
rung der Oesterreichischen Nationalbank durch 
Verordnung festlegen, daß ab einem bestimmten 
Stichtag Restlaufzeiten maßgebencl sind. Hiebei ist 
auf die technischen Möglichkeiten des österreichi­
schen Bankwesens Bedacht zu nehmen. Als Ende 
der Laufzeit gilt der erste Tag, an dem der Gläubi­
ger einen rechtlichen Anspruch -auf Begleichung 
seiner Forderung hat. 

(5) Für die Bemessung der flüssigen Mittel ersten 
Grades sind folgende Schillingverpflichtungen 
maßgebend: . 

1. Sichteinlagen von Banken sowie Einlagen 
beim zuständigen Zentralinstitut mit Kündi­
gungsfristen bzw. Laufzeiten unter 30 Tagen, 
soweit letztere zur Erfüllung des Abs. 7 die­
nen; 

2. Einlagen von Nichtbanken mit Kündigungs­
fristen bzw. Laufzeiten unter sechs Monaten; 

3. Taggelder, Termineinlagen und aufgenom­
mene Gelder von Banken mit Kündigung\fri­
sten bzw. Laufzeiten unter sechs Mona'ten, 
soweit ihnen nicht Forderungen gegen Ban­
ken mit Laufzeiten bzw. Kündigungsfristen 
unter sechs Monaten gegenüberstehen; ausge-

nommen sind solche, die flüssige Mittel ersten 
Grades beim zuständigen Zentralinstitut dar­
stellen. Den Termineinlagen stehen Kaufver­
pflichtungen aus Kostgeschäften mit Banken 
zu Terminen unter sechs Monaten sowie Ver­
pflichtungen aus der Ausgabe von Geldmarkt­
zertifikaten gleich, die innerhalb von sechs 
Monaten fällig werden; den Forderungen ste­
hen Verkaufsverpflichtungen aus Kostge­
schäften und Forderungen aus Geldmarktzer­
tifikaten gleich, die innerhalb von sechs 
Monaten fällig werden. Geldmarktzertifikate 
sind Bankschuldverschreibungen, die nur zwi­
schen jenen Banken gehandelt werden dürfen, 
die sich verpflichtet haben, diese Zertifikate 
nur an Banken zu verkaufen; 

4. Verpflichtungen aus Kostgeschäften mit 
Nichtbanken mit Kündigungsfristen bzw. 
Laufzeiten unter sechs Monaten; 

5. Verpflichtungen aus der Annahme gezogener 
und der Ausstellung eigener Wechsel. 

Hievon ausgenommen sind: 
1. Verpflichtungen aus Refinanzierungen von 

durchlaufenden Krediten, soweit diese fristen­
konform erfolgen; 

2. Verpflichtungen aus Refinanzierungen von 
Kreditgewährungen nach dem Ausfuhrförde­
rungsgesetz, soweit diese fristenkonform 
erfolgen; 

3. Verpflichtungen gegenüber der Oesterreichi-
sehen Nationalbank; 

4. Verpflichtungen aus Mündelgeldspareinlagen. 

(6) Flüssige Mittel ersten Grades sind: 
1. Kassenbestände; 
2. Valuten in frei konvertierbarer Währung; 
3. gemünztes oder ungemünztes Edelmetall; 
4. Guthaben bei der Oesterreichischen National­

bank; 
5. Postscheckguthaben bei der Österreichischen 

Postsparkasse; 
6. täglich fällige Guthaben beim zuständigen 

Zentralinstitut sowie Guthaben beim zustän­
digen Zentralinstitut mit Kündigungsfristen 
bzw. Laufzeiten unter 30 Tagen; 

7. Bundesschatzscheine, die gemäß § 41 des 
Nationalbankgesetzes 1984, BGBL Nr. 50, 
eskontfähig sind. 

(7) Flüssige Mittel ersten Grades sind im Kalen­
derdurchschnitt zu halten. Der Durchschnittsbetrag 
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Tagesstände der Verpflichtungen gemäß Z 1 am 
Letzten des vorletzten Monats sowie am 7.,15. und 
23. des Vormonats, gemäß Z 2 am Letzten des 
Vorrnonats sowie am 7., 15. und 23. des laufenden 
Monats bzw. des letzten, jeweils vorangegangenen 
Geschäftstages. Folgende Hundertsätze sind anzu­
wenden: 

1. 50 vH der Einlagen bei Zentralinstituten und 
der Österreichischen Postsparkasse, soweit 
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diese Einlagen zur Erfüllung des Liquiditäts­
erfordernisses ersten Grades einer anderen 
Bank notwendig sind. Der Bundesminister für 
Finanzen kann diesen Hundersatz nach 
Anhörung der Oesterreichischen National­
bank durch Verordnung im jeweils nach dem 
zur Wahrung des Gläubigerschutzes erforder­
lichen Ausmaß ändern. 

2. für die übrigen in Abs. 5 aufgezählten Ver-
. pflichtungen ist der Hundertsatz vom Bundes­

minister für Finanzen nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank durch Ver­
ordnung im jeweils nach dem zur Wahrung 
des Gläubigerschutzes erforderlichen Ausmaß 
der Zahlungsbereitschaft zwischen 5 und 
20 vH festzusetzen. Bei der Erlassung von 
Verordnungen gemäß Z 1 und 2 ist auf das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funk­
tionsfähigen Bankwesen und auf sektorspezi­
fische Gegebenheiten Bedacht zu nehmen. 

(8) Für die Bemessung der flüssigen Mittel zwei­
ten Grades sind folgende Schilling-Verpflichtungen 
maßgebend: 

1. Verpflichtungen gemäß Abs. 5; 
2. Termineinlagen und aufgenommene Gelder 

von Banken mit Kündigungsfristen bzw. 
Laufzeiten ab sechs Monaten bis unter 
36 Monaten, soweit ihnen nicht Forderungen 
gegen Banken mit Kündigungsfristen bzw. 
Laufzeiten ab sechs Monaten bis unter 
36 Monaten gegenüberstehen. Abs. 5 Z 3 gilt 
sinngemäß; 

3. Einlagen von Nichtbanken mit Kündigungs­
fristen bzw. Laufzeiten ab sechs Monaten bis 
unter 36 Monate; 

4. eigene Schilling-Emissionen mit Kündigungs­
fristen bzw. Laufzeiten bis unter 36 Monate; 

5. Verpflichtungen aus Kostgeschäften mit 
Nichtbanken mit Terminen ab sechs Monaten 
bis 36 Monate. 

Hievon ausgenommen sind: 
1. Verpflichtungen aus eigenen Emissionen, für 

die spezielle Deckungswerte bestellt sind; 
2. Verpflichtungen aus Refinanzierungen von 

durchlaufenden Krediten, soweit diese fristen­
konform erfolgen; 

3 . Verpflichtungen aus Refinanzierungen von 
Kreditgewährungen nach dem Ausfuhrförde­
rungsgesetz ; 

4. Verpflichtungen gegenüber der Oesterreichi­
sehen Nationalbank; 

·5. Verpflichtungen aus Mündelgeldspareinlagen. 

(9) Flüssige Mittel zweiten Grades sind: 
1. Schecks; 
2. fällige Schuldverschreibungen; 
3. fällige Zins-, Gewinnanteil- und Erträgnis­

seheine; 
4. festverzinsliche Wertpapiere, die an der Wie­

ner Börse notiert sind und bei der Oesterrei-

chisehen Nationalbank rediskontfähige 
Wechsel; 

5. Taggelder und Termineinlagen bei Banken 
mit Kündigungsfristen bzw. Laufzeiten unter 
sechs Monaten, soweit ihnen nicht Verpflich­
tungen gegen Banken mit LaUfzeiten unter 
sechs Monaten gegenüberstehen und sofern 
sie nicht als flüssige Mittel ersten Grades zäh­
len. Für einem Zentralinstitut angeschlossene 
Banken gelten Termineinlagen mit Kündi­
gungsfristen bzw. Laufzeiten von 30 Tagen 
bis unter sechs Monate nur dann als flüssige 
Mittel zweiten Grades, wenn sie beim zustän­
digen Zentralinstitut gehalten werden. Abs. 5 
Z 3 gilt sinngemäß; 

6. Kassenscheine der Oesterreichischen Natio­
nalbank; 

7. der Betrag, um den die durchschnittliche 
Liquidität ersten Grades die gemäß Abs. 7 
erforderliche übersteigt. . 

In die flüssigen Mittel zweiten Grades werden 
nicht einbezogen: 

1. Wertpapiere, die aus eigenen Emissionen 
stammen; 

2. Wertpapiere, die als Deckung oder Ersatzdek­
kung dienen; 

3. Wertpapiere, die Dritten - ausgenommen 
der Oesterreichischen Nationalbank - ver­
pfändet sind; 

4 . Wertpapiere, die der Oesterreichischen 
Nationalbank verpfändet sind, soweit diesem 
Pfandrecht nicht ein obligatorischer Heraus­
gabeanspruch des Verpfänders entgegensteht; 

5. Wertpapiere, die in Kost genommen wurden; 
6. Einlagen, die zur Refinanzierung von Kredi­

ten dienen, soweit diese bei der refinanzierten 
Bank von den Verpflichtungen gemäß Abs. 5 

,ausgenommen sind. 

(10) Flüssige Mittel zweiten Grades sind jeweils 
zum Monatsletzten zu ermitteln. Der Sollbetrag 
ergibt sich aus dem Stand der Verpflichtungen 
gemäß Abs. 8 zum 15. des gleichen Kalendermo­
nats bzw. des letzten vorangegangenen Geschäfts­
tages. Der Hundertsatz für die in Abs. 8 angeführ­
ten Verpflichtungen darf nicht weniger als 20 und 
nicht mehr als 30 vH betragen. Er ist vom Bundes­
minister für Finanzen nach Anhörung der Oester­
reichischen Nationalban~ in dem jeweils nach den 
währungs- und kreditpolitischen Verhältnissen 
erforderlichen Ausmaß der Zahlungsbereitschaft 
durch Verordnung festzusetzel1". Für Verpflichtun­
gen gemäß Abs. 5 vermindert sich der Hundersatz 
um den vom Bundesminister für Finanzen gemäß 
Abs. 7 Z 2 festgelegten Satz für· flüssige· Mittel 
ersten Grades. 

(11) Banken, die einem Zentralinstitut ange­
schlossen sind, haben bei ihrem Zentralinstitut eine 
Liquiditätsreserve im Ausmaß von 10 vH der Spar­
einlagen und 20 vH der sonstigen Schilling-Einla­
gen, höchstens jedoch 14 vH der gesamten Schil-
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ling-Einlagen zu halten. Ihr Ausmaß ist jeweils zum 
Ende der Monate März, Juni, September und 
Dezember nach dem Stand der Einlagen zu ermit­
teln und für das jeweils folgende Vierteljahr anzu­
passen. Sinken die Einlagen um mehr als 20 vH 
unter den Stand der letzten maßgeblichen Berech­
nungsgrundlage, so kan!l die Bank eine Anpassung 
zum nächstfolgenden Monatsletzten verlangen. 
Diese Liquiditätsreserve zählt zu den flüssigen Mit­
teln ersten Grades. Sonstige Einlagen sind täglich 
fällige Gelder des Zahlungsverkehrs (Sichteinla­
gen), alle Kündigungs- und Festgelder sowie die 
Einlagen gegen Ausgabe von Kassenscheinen. Die 
Bestimmungen dieses Absatzes finden auf eine 
Bank, die bei Inkrafttreten dieses· Bundesgesetzes 
eine Bilanzsumme von mindestens 40 vH der 
Bilanzsumme des Zentralinstitutes (ohne das Bau­
sparkassengeschäft) aufweist, keine Anwendung, 
wenn sie diesem erklärt, daß sie nach Ablauf von 
drei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der Erklä­
rung, den Anschluß an das Zentralinstitut lösen 
wird. 

(12) Für Banken gemäß § 12 Abs. 11 sowie 
gemäß § 12 Abs. 10 Z 4 gelten die Abs.2 bis 11 
nicht. 

(13) Der Bundesminister für Finanzen kann nach 
Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank die 
in den Abs. 6 und 9 genannten flüssigen Mittel 
ersten und zweiten Grades im Wege einer Verord­
nung durch andere Werte gleicher Flüssigkeit 
ergänzen. Dabei ist auf das volkswirtschaftliche 
Interesse an einem funktionsfähigen Bankwesen 
Bedacht zu nehmen. 

(14) Der Bundesminister für Finanzen hat den 
Banken für diejenigen Beträge, mit denen das 
erforderliche Ausmaß der flüssigen Mittel ersten 
Grades unterschritten wird, Zinsen bis zu 5 vH 
über der jeweiligen Bankrate, gerechnet pro Jahr, 
für 30 Tage zur Einzahlung vorzuschreiben. Von 
dem Fehlbetrag auf das erforderliche Ausmaß an 
flüssigen Mitteln ersten Grades sind die Beträge, ' 
mit denen die Bank ihr Mindestreserve-Soll (§ 43 
Abs.7 des Nationalbankgesetzes) unterschreitet, 
abzusetzen. Bei Unterschreitung des erforderlichen 
Ausmaßes der flüssigen Mittel zweiten Grades sind 
für die Fehlbeträge Zinsen in Höhe .bis zu 2 vB, 
gerechnet pro Jahr, für 30 Tage vorzuschreiben. 
Die nach diesen Bestimmungen zu zahlenden Zin­
sen sind an den Bund abzuführen. 

Offene Devisenpositionen 

§ 14 a. (1) Der Unterschiedsbetrag zwischen den 
Aktiv- und Passivposten in einer fremden Währung 
bildet die offene Position. Die offene Position darf 
- unabhängig von den Fälligkeiten - täglich bei 
Geschäftsschluß 30 vH des Haftkapitals nicht über­
steigen. Die Gesamtheit aller offenen Positionen 
darf täglich bei Geschäftsschluß insgesamt SO vH 
des Haftkapitals nicht übersteigen. 

(2) Die Gesamtheit der Unterschiedsbeträge zwi­
schen Aktiv- und Passivposten in einzelnen frem­
den Währungen, die innerhalb eines jeden Kalen­
dervierteljahres fällig werden, darf täglich bei 
Geschäftsschluß SO vH des Haftkapitals nicht über­
steigen; ausgenommen sind das laufende und das 
darauf folgende Kalendervierteljahr. 

(3) Die Gesamtheit der Unterschiedsbeträge zwi­
schen Aktiv- und Passivposten in einzelnen frem­
den Währungen, die innerhalb eines jeden Kalen­
derhalbjahres fällig werden, darf täglich bei 
Geschiiftsschluß SO vH des Haftkapitals nicht über­
steigen; ausgenommen sind das laufende und das 
darauf folgende Kalenderhalbjahr. 

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Prozentsätze 
dürfen jedoch in dem Ausmaß überschritten wer­
den, als dies wirtschaftlich als Schließung einer 
offenen Position angesehen werden kann. Macht 
eine Bank von di~ser Bestimmung Gebrauch, so hat 
aus ihren Büchern hervorzugehen, auf welche 
Posten sich die Sohließung bezieht. Die Abs. 1 bis 3 
gelten nur insoweit, als nicht der Bestand eines 
bestimmten Austauschverhältnisses zwischen Schil­
ling und einer anderen Währung (Kursrisiko) 
durch den Bund garantiert wird. 

(5) Bei der Berechnung der Gesamtheit der 
Unterschiedsbeträge nach Abs. 1 bis 3 sind die 
absoluten Beträge der Salden in den einzelnen 
Währungen zu addieren. Bei Zinsanpassungsklau­
seln gilt als Fälligkeitstermin der Zeitpunkt der 
nächsten Zinsanpassung. 

(6) Folgende Posten in fremder Währung sind 
gemäß Abs. 1 bis 3 zu berücksichtigen: 

A. Aktivposten 

1. Forderungen gegen Banken und Kunden 
sowie Forderungen aus Währungskonten bei 
der Oesterreichischen Nationalbank, 

2. Wertpapiere, ausgenommen Beteiligungspa­
pIere, 

3. Geldansprüche aus Devisenkassa- und Devi­
sentermingeschäften, 

4. Ansprüche und Eventualansprücheauf Rück~ 
gabe von in Kost gegebenen Gegenständen 
der Aktivposten Z 1 bis 3, soweit diese Gegen­
stände in diesen Aktivposten nicht schon 
erfaßt sind. 

B. Passivposten 
1. Verpflichtungen gegenüber Banken und son-

stigen Gläubigern, 
2. Verpflichtungen aus Schuldverschreibungen, 
3. eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf, 
4. Geldverpflichtungen aus Devisenkassa- und 

Devisentermingeschäften, 
5. Verpflichtungeh und Eventualverpflichtungen 

auf Rückgabe von in Kost genommenen 
Gegenständen der Aktivposten Z 1 bis 3, 
soweit diese Gegenstände in diesen Aktiv­
posten erfaßt sind. 

3 
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(7) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Zv:,eig­
niederlassungen österreichischer Banken im Aus­
land, soweit es sich um Währungen handelt, die an 
deren Sitz gesetzliches Zahlungsmittel sind. Diese 
Bestimmung ist jedoch nur anwendbar, wenn der 
Bundesminister für. Finanzen auf Antrag der Bank 
festgestellt hat, daß die Zweigniederlassung einer 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ver­
gleichbaren Bankaufsicht unterliegt. Weiters kann 
der Bundesminister für Finanzen nach Anhörung 
der Oesterreichischen Nationalbank durch Verord­
nung festlegen, daß für Österreichische Banken mit 
Zweigniederlassungen im Ausland ein bis zu maxi­
mal 20 vH erhöhter Satz gemäß Abs. 1 gilt, wenn 
dies im Interesse der Vermeidung von Wettbe­
werbsnachteilen österreichischer Banken im Aus­
land oder der Versorgung der österreichischen 
Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen durch öster­
reichische Banken geboten ist. Für Banken sowie 
für Zweigniederlassungen von Banken in österrei­
chischen Zollausschlußgebieten kann der Bundes­
minister für Finanzen nach Anhörung der Oester­
reichischen Nationalbank für Währungen, die an 
deren Sitz gesetzliches Zahlungsmittel sind, durch 
Verordnung Ausnahmen von den Abs. 2 und 3 fest­
legen, soweit dies dem volkswirtschaftlichem Inter­
esse an einem funktionsfähigen Bankwesen oder 
dem Interesse des Gläubigerschutzes nicht wider­
spricht. 

(8) Bei der Umrechnung von auf fremde Wäh­
rung lautenden Aktiv- und Passivposten in Schilling 
sind für die an der Wiener Borse amtlich notierten 
Währungen die Mittelkurse, für andere Währun­
gen die Ankaufskurse im österreichischen Freiver­
kehr zugrunde zu legen. 

(9) Der Bundesminister für Finanzen kann nach 
Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank 
durch Verordnung die Aktiv- und' Passivposten 
(Abs. 6) ergänzen sowie die in den Absätzen 1 bis 3 
genannten Hundertsätze um jeweils höchstens 
10 vH herabsetzen, wenn durch die Entwicklung 
der Devisenmärkte Risiken bestehen, die in diesen 
Bestimmungen noch nicht berücksichtigt sind. 

(10) F'ür Banken gemäß § 13 Abs. 7 erhöht sich 
die Bemessungsgrundlage um die Dotationseinla­
gen, soweit diese nach § 13 Abs. 7 letzter Satz anre­
chenbar sind. 

(11) Die Banken haben in einer Beilage zu den 
Monatsausweisen (§ 24 Abs. 13) die Höhe der offe­
nen Positionen in der entsprechenden Aufgliede­
rung bekanntzugeben. 

VIII. Begrenzung der Anlagen 

§ 15. (1) Anlagen einer Bank in Grundstücken, 
Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, 
in Anteilsrechten an Banken und an Nichtbanken, 
in gewährtem Partizipations- und Ergänzungskapi­
tal sowie Vermögenseinlagen als stiller Gesellschaf-

ter dürfen zusammen, nach Buchwerten berechnet, 
das Haftkapital nicht übersteigen. 

(2) Dies gilt nicht für Anlagen in 
1. Anteilsrechten an Nichtbanken, soweit es sich 

nicht um eine Beteiligung (§ 8 Abs. 1 Z' 1) 
handelt, 

2. Anteilsrechten, welche die Bank treuhändig 
erworben hat, soweit die Mittel zu ihrem 
Erwerb vom Treugeber zur Verfügung 
gestellt werden" 

3. Grundstücken und Gebäuden sowie Anteils­
rechten an Nichtbanken, welche die Bank zur 
Verhütung· von Verlusten im Bankgeschäft 
erworben hat, für die ersten fünf Jahre, 

4. Anteilsrechten an Zentralinstituten. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann auf 
Antrag der Bank in den Fällen des Abs. 2 Z 3 die 
Fristen verlängern, soweit dies dem volkswirtschaft­
lichen Interesse an einem funktionsfähigen Bank­
wesen oder dem Interesse des Gläubigerschutzes 
nicht widerspricht. 

(4) Auf Banken, die keine Konzession für das 
Spareinlagengeschäft (§ 1 Abs.2 Z 1) haben und 
die auf Grund ihrer Satzung überwiegend das 
Kapitalbeteiligungsgeschäft (§ 1 Abs. 2 Z 11) 
betreiben, ist Abs. 1, soweit er Anteilsrechte und 
Vermögenseinlagen als stiller Gesellschafter 
betrifft, nicht anzuwenden. 

VIII a. Großkreditmeldung und Organkredite 

Großkreditmeldung 

§ 16. (1) Jede Bank und jedes Unternehmen der 
Vertragsversicherung (§ 2 Abs.2 Z 3) haben 
Namen und Anschrift der Kreditnehmer, denen sie 
im Sinne von § 1 Abs. 2 Z 3, 4, 7 und 13 Kredite 
oder Kreditrahmen von insgesamt mindestens zehn 
Millionen Schilling oder Schillinggegenwert einge­
räumt haben, der Oesterreidiischen Nationalbank 
zu melden. Bei diesen Meldungen ist auf die wirt­
schaftliche Einheit gemäß § 13 Abs. 1 Bedacht· zu 
nehmen. 

(2) Die Oesterreichische Nationalbank hat den 
jederzeitigen Zugriff des Bundesministeriums für 
Finanzen auf die Daten gemäß Abs. 1 zu gewähr­
leisten. Auf Anfrage einer Bank oder eines Unter­
nehmens der Vertragsversicherung hat die Oester­
reichische Nationalbank dieser die Gesamthöhe der 
gemeldeten Kredite bzw. Kreditrahmen eines Kre­
ditnehmers sowie die Anzahl der Kreditgeber 
bekanntzugeben. Auf Anfrage hat sie ferner einer 
Bank oder einem Unternehmen der Vertragsversi­
cherung diese Daten auch für Gruppen von Kredit­
nehmern, die eine wirtschaftliche Einheit gemäß 
§ 13 Abs. 1 oder einen Teil hievon bilden, mitzutei­
len. 

(3) Die für die Meldung maßgebende Gliede­
rung der Kreditarten sowie Zeitpunkt, Umfang und 
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Form der Meldungen sind vom Bundesminister für 
Finanzen nach Anhörung der Oesterreichischen 
Nationalbank durch Verordnung festzulegen. 

Organkredite 

§ 17. (1) Eine Bank darf ihren Geschäftsleitern 
(§ 4 Abs. 3 und 5), den Vorstandsmitgliedern von 
Genossenschaften, den Mitgliedern des Aufsichts­
rates oder sonstiger nach Gesetz oder Satzung 
zuständiger Aufsichtsorgane und den bei ihr tätigen 
Arbeitnehmern Kredite und Vorschüsse nur auf 
Grund eines einstimmigen Beschlusses aller 
Geschäftsleiter sowie mit Zustimmung des Auf­
sichtsrates oder sonstiger nach Gesetz oder Sat­
zung zuständiger Aufsichtsorgane gewähren. Bei 
Beschlußfassungen hat der Betroffene kein Stimm­
recht. Diese Beschlüsse haben auch die Verzinsung 
und Rückzahlung zu regeln. 

(2) Kredite und Vorschüsse, deren Gesamtaus­
maß ein Viertel des Jahresbezuges nicht überstei­
gen, fallen nicht unter die Vorschrift des Abs. 1. 

(3) Abs. 1 gilt auch für Kredite an Ehegatten 
oder an minderjährige Kinder einer im Abs. 1 
genannten Person. 

(4) Ist ein Geschäftsleiter , ein wirtschaftlicher 
Eigentümer (§ 24 BAO, BGBI. Nr. 194/1961) oder 
ein Mitglied eines Organs der kreditgewährenden 
Bank gleichzeitig Geschäftsleiter, wirtschaftlicher 
Eigentümer oder Mitglied eines geschäftsführen­
den Organs eines Kreditnehmers, so dürfen Kredite 
an diesen Kreditnehmer nur auf Grund der Zustim­
mung des Aufsichtsrats oder des sonst nach Gesetz 
oder Satzung zuständigen Aufsichtsorganes der 
Bank gewährt werden. 

(5) Die Zustimmung kann für bestimmte Kredit­
geschäfte oder Arten von Kreditgeschäften für ein 
Jahr im voraus erteilt werden. 

(6) Werden entgegen Abs. 1 bis 5 Kredite oder 
Vorschüsse gewährt, so sind sie ohne Rücksicht auf 
entgegenstehende Vereinbarungen unverzüglich 
zurückzuzahlen, wenn nicht der einstimmige 
Beschluß der Geschäftsleiter und die Zustimmung 
des Aufsichtsorganes nachträglich edolgt. Die 
Geschäftsleiter und die Mitglieder des nach Gesetz 
oder Satzung zuständigen Aufsichtsorganes haften 
persönlich als Gesamtschuldner für die Rückzah­
lung der Kredite oder Vorschüsse, wenn diese ent­
gegen den Vorschriften der Abs. 1 bis 5 mit ihrem 
Wissen und ohne ihren Widerspruch gewährt wur­
den." 

26. § 18 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Sparurkunden dürfen ausschließlich vori den 
zum Spareinlagengeschäft berechtigten Banken 
ausgegeben werden. Nur für diese Urkunden ist es 
erlaubt, die Bezeichnung "Sparbuch", "Sparbrief" 
oder eine Wortverbindung, die den Bestandteil 
"spar" enthält, zu führen. Die Bezeichnung "Spar--

kassenbuch" bleibt ausschließlich den von den 
Sparkassen ausgegebenen Sparurkunden vorbehal- ' 
ten. Die Ausgabe von Sparurkunden unter einer 
Bezeichnung, welche die Bestandteile "spar" oder 
"Sparkasse" in Verbindung mit dem Wort "Post" 
enthält, bleibt ausschließlich der Österreichischen 
Postsparkasse vorbehalten." 

27. § 18 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Über Spareinlagen darf dl!rch Überweisung 
- ausgenommen V ormundschafts- oder Pfleg­
schaftsangelegenheiten - oder durch Scheck nicht 
verfügt werden. Dagegen ist eine Überweisung auf 
eine Spareinlage zulässig." 

28. § 19 Abs. 3 und 4 lauten: 

,,(3) Die Verzinsung der Spareinlagen beginnt 
mit dem auf den Bareingang (Wertstellung des 
Überweisungseinganges ) folgenden Geschäftstag, 
wobei der Monat zu 30 und das Jahr zu 360 Tagen 
gerechnet wird. Beträge, die innerhalb von 
14 Tagen nach Einzahlung wieder abgehoben wer­
den, sind nicht zu verzinsen, wobei Auszahlungen 
stets als zu Lasten der zuletzt eingezahlten Beträge 
erfolgt gelten. Dies gilt nur für Spareinlagen mit 
gesetzlicher Kündigungsfrist. Die Zinsen sind zum 
Abschlußtermin dem Kapital zuzuschlagen und mit 
diesem vom folgenden Tag an zu verzinsen. Sie 
können ungeachtet der Bestimmungen des Abs. 4 
bis Ende Jänner des darauffolgenden Jahres ohne 
Kündigung behoben werden. Bei Auszahlungen aus 
Spareinlagen sind die Zinsen für den ausgezahlten 
Betrag bis einschließlich dem der Auszahlung vor-. 
angegangenen Gesthäftstag zu berechnen. 

(4) Auszahlungen aus einer Spareinlage dürfen 
im Kalendermonat insgesamt einen Betrag nicht 
überschreiten, der nach Maßgabe der allgemeinen 
währungs- und kreditpolitischen Erfordernisse vom 
Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank durch Verord­
nung festzusetzen ist. Zur Auszahlung höherer 
Beträge bedad es der Kündigung. Die Kündigungs­
frist beträgt drei Monate, soweit nicht eine längere 
Kündigungsfrist vereinbart ist. Vor Fälligkeit gelei­
stete Zahlungen sind als Vorschüsse zu behandeln 
und zu verzinsen. Für diese Vorschüsse ist 1 vT pro 
vollem Monat für die nicht eingehaltene Bindungs­
dauer zu berechnen. Es ist jedoch an V orschußzin­
sen nicht mehr zu berechnen, als insgesamt an 
Habenzinsen auf den hereingekommenen Betrag 
vergütet wird,· wobei auch bereits ausbezahlte 
Habenzinsen des Vorjahres im erforderlichen Aus­
maß rückzuverrechnen sind, wenn die Habenzin­
sen des laufenden Jahres nicht ausreichen. Eine 
vorzeitige Rückführung auf eine kürzere als die 
ursprünglich vereinbarte Bindungsdauer oder auch 
auf die gesetzliche Kündigungsfrist ist ebenso vor­
schußzinsenpflichtig. Die Kündigungsfristen sowie 
die vom Kunden ausgesprochenen Kündigungen 
sind von der Bank unverzüglich auf der Urkunde 
ersichtlich zu machen. Wird der zur Auszahlung 
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gekündigte Betrag binnen einer Woche nach Fällig­
keit nicht abgehoben, so ist die Bank berechtigt, die 
Kündigung als nicht erfolgt anzusehen; die Verzin­
sung wird hiebei nicht unterbrochen. 

29. Im § 20 Abs. 2 entfallen der zweite und dritte 
Satz. 

30. Im § 20 Abs. 3 entfällt der dritte Satz. Im § 20 
Abs. 4 entfallen der zweite und dritte Satz. 

31. § 21 lautet: 

,,§ 21. (1) Verbraucherkredite sind Kredite an 
Verbraucher im Sinne des § 1 des Konsumenten­
schutzgesetzes 1979 idF BGBI. 481/1985. 

(2) Rückzahlungen aus Kreditverträgen nach 
Abs. 1 sind von der kreditgewährenden Bank stets 
mit dem auf den Tag des Einlangens folgenden Tag 
(WertsteIlungstag) zu berücksichtigen. 

(3) In Kreditverträgen nach Abs. 1 vereinbarte 
ZinsgleitkIauseln sind an objektive Maßstäbe zu 
binden. § 6 Abs. 1 Z 5 KSchG bleibt unberührt. 

(4) Die Banken haben im Kassensaal auszuhän­
gen: 

1. die geltende Verzinsung für Spareinlagen und 
Verbraucherkredite und 

2. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

(5) Die Bank hat bei Abschluß eines Verbrau­
cherkredites dem Kreditnehmerdie geltende Ver­
zinsung' ausgedrückt in einem Jahreszinssatz, die 
Gesamtbelastung und die Maßstäbe für eine allfäl­
lige Zinsgleitklausel nachweislich schriftlich und 
unter Ausfolgung einer Zweitschrift zur Kenntnis 
zu bringen. Etwaige sonstige Kosten sind dabei 
gesondert auszuweisen. Bei K-ontokorrentkrediten 
sind die Konditionen (Zinssatz und Bereitstellungs­
gebühr) bei der Einräumung bzw. bei Veränderung 
bekanntzugeben. 

(6) Der Jahreszinssatz ist jener ganzjährige, de­
kursive Hundertsatz, mit dem - unter Berücksich­
tigung von Zinseszinsen - nach finanzmathemati­
scher Methode auf den Zuzählungstag abgezinst, 
die Leistungen des Kreditnehmers an die Bank 
gleich hoch sind wie der dem Kreditnehmer tat­
sächlich zugezählte Betrag; die Jahre sind vom 
Tage der Zu zählung an und die Monate kalender­
mäßig (365/360) zu rechnen. Der Zinssatz ist auf 
eine Dezimalstelle genau anzugeben. 

(7) Die Gesamtbelastung (absoluter Betrag) ist 
die Summe der Leistungen des Kreditnehmers an 
die Bank. Diese umfaßt neben den Rückzahlungs­
beträgen, Zinsen und Zinseszinsen auch allfällige 
Vermittlungsprovisionen, Kredit- und Beatbei­
tungsgebühren sowie alle sonstigen Zahlungen an 
die Bank. 

(8) Sonstige Kosten sind alle übrigen vom Kre­
ditnehmer im Zusammenhang mit der Kreditge­
währung zu zahlenden Beträge, wie insbesondere 
öffentliche Abgaben, Barauslagen der Bank im 

-Zusammenhang mit der Kreditgewährung und 
Versicherungsprämien. 

(9) Zur Regelung des Wettbewerbs und der Wer­
bung haben die Fachverbände der Banken namens 
ihrer Mitglieder und die Österreichische Postspar­
kasse innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten die­
ses Bundesgesetzes ein Wettbewerbsabkommen 
abzuschließen und einen Wettbewerbsausschuß zu 
schaffen, dessen Aufgabe die Feststellung von Ver­
stößen gegen dieses Wettbewerbsabkommen ist. 
Dieses Abkommen bedarf zu seiner Gültigkeit einer 
Bewilligung des Bundesministers für Finanzen nach 
Anhörung des Bundesministers für Familie, Jugend 
und Konsumentenschutz und des Bundesministers 
für Justiz. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn der 
Inhalt des Abkommens weder dem Grundsatz des 
Gläubigerschutzes und des Konsumentenschutzes 
widerspricht noch die Funktionsfähigkeit des Bank­
wesens beeinträchtigt." 

32. Nach § 21 wird folgender § 21 a eingefügt: 

,,§ 21 a. (1 ) Verbrauchergirokonten sind solche 
von Verbrauchern im Sinne des § 1 KSchG. 

(2) Engelte, die für die Kontenführung und 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Konten 
nach Abs. 1 verlangt werden, sind den Verbrau­
chern regelmäßig, zumindest aber einmal jährlich, 
bei Entgeltänderungen unverzüglich, bekanntzu­
machen. 

(3) Für die rechtzeitige Bekanntmachung genügt 
die Information mit einem Kontoauszug vor Wirk­
samwerden der Veränderung. 

(4) Schriftliche Informationen über die mit der 
Führung von Konten nach Abs. 1 zusammenhän­
genden Entgelte sind in der Bank bereitzuhalten. 

(5) Der jeweilige Kontostand ist dein Verbrau­
cher wenigstens einmal vierteljährlich mittels Kon­
toauszug bekanntzugeben. 

33. § 22 entfällt. 

34.§ 23 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Die Banken, ihre Gesellschafter, Organmit­
glieder, Beschäftigte sowie sonst für die Banken 
tätige Personen dürfen Geheimnisse, die ihnen aus­
schließlich auf Grund der Geschäftsverbindungen 
mit Kunden oder auf Grund des § 16 Abs. 2 anver­
traut oder zugänglich gemacht worden sind, nicht 
offenbaren oder verwerten (Bankgeheimnis). Wer­
den Organen von Behörden sowie der Oesterrei­
chischen Nationalbank bei ihrer dienstlichen Tätig­
keit Tatsachen bekannt, die dem Bankgeheimnis 
unterliegen, so haben sie das Bankgeheimnis als 
Amtsgeheimnis zu wahren, von dem sie nur in den 
Fällen des Abs. 2 entbunden werden dürfen. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt zeitlich' unbe­
grenzt. 

(2) Die Verpflichtung zur Wahrung des Bankge­
heimnisses besteht nicht 
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1. im Zusammenhang mit eingeleiteten gerichtli­
chen Strafverfahren gegenüber den Strafge­
richten und mit eingeleiteten Strafverfahren 
wegen vorsätzlicher Finanzvergehen, ausge­
nommen Finanzordnungswidrigkeiten, gegen­
über den Finanzstrafbehörden ; 

2. im Falle einer Verlassenschaftsabhandlung 
gegenüber dem Abhandlungsgericht und dem 
Notar als Gerichtskommissär . (§ 98 des 
Außerstreitgesetzes, RGBI. Nr. 208/1854); 

3. wenn der Kunde der Offenbarung des 
Geheimnisses ausdrücklich und schriftlich 
zustimmt; 

4. für allgemein gehaltene bankübliche Aus­
künfte über die wirtschaftliche Lage eines 
Unternehmens, wenn dieses der Auskunftser­
teilung nicht ausdrücklich widerspricht; 

5. soweit die Offenbarung zur Klärung von 
Rechtsangelegenheiten aus dem Verhältnis 
zwischen Bank und Kunden erforderlich ist; 

6. hinsichtlich der Meldepflicht des § 25 Abs. 1 
des Erbschafts- und Schenkungssteuergeset­
zes in der Fassung BGBI. Nr. 557/1985." 

35. § 23 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Hinsichtlich der Bestimmung des § 16 Abs. 2 
gilt Abs. 1 auch für Unternehmen der Vertragsver­
sicherung." 

36. Dem § 23 wird folgender § 23 a angefügt: 

,,§ 23 a. (1) Die Erteilung von amtlichen Aus­
künften durch den Bundesminister für Finanzen an 
ausländische Bankaufsichtsbehörden ist zulässig, 
wenn 

1. die öffentliche Ordnung, andere wesentliche 
Interessen der Republik Österreich und das 
Bankgeheimnis dadurch nicht verletzt wer­
den, 

2. gewährleistet ist, daß auch der ersuchende 
Staat einem gleichartigen österreichischen 
Ersuchen entsprechen würde und 

3. ein gleichartiges Auskunfstbegehren des Bun­
desministers für Finanzen den Zielsetzungen 
dieses Bundesgesetzes entsprechen würde. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann jeder­
zeit Auskünfte über Aktivitäten österreichischer 
Banken im Ausland und die Lage ausländischer 
Banken, deren Tätigkeit sich auf das österreichi­
sche Kreditwesen auswirken kann; einholen, wenn· 
dies' im volkswirtschaftlichen Interesse an einem 
funktionsfähigen Bankwesen oder im Interesse des 
Gläubigerschutzes erforderlich ist 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind nur 
anzuwenden, soweit in zwischenstaatlichen Verein­
barungen nichts anderes bestimmt ist." 

37. § 24 lautet: 

,,§ 24. (1) Die Geschäftsleiter haben für die 
Gesetzmäßigkeit der Jahresabschlüsse zu 'sorgen. 

(2) Die Jahresabschlüsse (Bilanzen, Gewinn- und 
Verlustrechnungen) sind entsprechend der Gliede­
rung der in der Anlage enthaltenen Formblätter, 
unbeschadet einer weiteren Gliederung, besonders 
soweit sie in anderen Rechtsvorschriften angeord­
net ist, aufzustellen. Für die Erstellung der Jahres­
abschlüsse sind auch bei Banken, die keine Aktien­
gesellschaften sind, die §§ 129 (Inhalt des Jahresab~ 
schlusses) und 133 (Wertansätze in der Jahresbi­
lanz) AktG sinngemäß anzuwenden. Der Bundes­
minister für Finanzen kann nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank durch Verord­
nung die Formblätter ändern, sofern geänderte 
Rechnungslegungsvorschriften dies erfordern. 

(3) Der Jahresabschluß jeder Bank ist unter Ein­
beziehung der Buchführung und des Geschäftsbe­
richtes, soweit er den Abschluß erläutert, durch 
Bankprüfer zu prüfen. Bankprüfer sind die zum 
Abschlußprüfer bestellten beeideten Wirtschafts­
prüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
die Prüfungsorgane (Revisoren, Prüfungsstelle des 
Sparkassen-Prüfungsverbandes) gesetzlich zustän­
diger Prüfungseinrichtungen. Die genossenschaftli­
chen Prüfungsverbände und die Prüfungs stelle des 
Sparkassen-Prüfungsverbandes haben darüber hin­
aus in Verbindung mit der vom zuständigen Fach­
verband gemäß § 31 bis zum 31. Dezember 1988 zu 
schaffenden Einlagensicherungseinrichtung Aufga­
ben im Rahmen eines Früherkennungssystems bei 
den ihnen angeschlossenen Banken wahrzuneh­
men. Zu Bankprüfern dürfen Personen, bei denen 
Ausschließungsgründe vorliegen, nicht bestellt wer­
den. 

(4) Als Ausschließungsgründe sind Umstände 
anzusehen, die die ordnungsgemäße Prüfung nicht 
wahrscheinlich erscheinen lassen. Ausschließungs­
gründe liegen insbesondere vor, wenn: 

1. dem Bankprüfer die erforderliche Sachkennt- . 
nis und Erfahrung im Bankwesen fehlt; 

2. mit Ausnahme des Prüfungsorganes einer 
gesetzlich zuständigen genossenschaftlichen, 
Prüfungseinrichtung die Haftung' des Bank­
prüfers gegenüber der Bank nicht durch Ver­
sicherungen angemessen abgedeckt ist; 

3. der Bankprüfer an der zu prüfenden Bank 
beteiligt ist; 

4. der Bankprüfer von der zu prüfenden Bank 
ein regelmäßig zu leistendes Jahreshonorar 
bezieht, das 30 vH seines Gesamtjahreshono­
rares überschre.itet; 

5. seine wirtschaftliche Unabhängigkeit von der 
zu prüfenden Bank insbesondere deshalb 
nicht gewährleistet ist, weil diese zu seiner 
Finanzierung durch Kapitalbeteiligung oder 
Kreditgewährung wesentlich beiträgt; 

6. die personelle Unabhängigkeit des Bankprü­
fers von der zu prüfenden Bank insbesondere 
deshalb nicht gewährleistet ist, weil er eine 
andere Tätigkeit als die Beratung und Depot­
prüfung für die zu prüfende Ba,nk ausübt oder 
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bei der Erfassung von Geschäftsfällen im 
Rechnungswesen oder bei der Erstellung von 
Abschlüssen in Belangen mitwirkt, die er 
selbst prüfen soll; , 

7. der genossenschaftliche Prüfungsverband, der 
die Bankprüfer bestellt, selbst Bankgeschäfte 
betreibt (gemischter Verband), es sei denn, 
daß die Prüfungsorgane (Revisoren) bzw. die 
Prüfungseinrichtung unabhängig und wei-

, sungsfrei von der Geschäftsleitung der Bank 
sind. 

(5) Für Banken aller Rechtsformen gelten für die 
Bestellung und Auswahl der Bankprüfer und der 
Prüfungsorgane, die nicht von Prüfungsverbänden 
oder nach dem Postsparkassengesetz in der Fas­
sung BGB!. Nr. 80/1983 zu bestellen sind, die 
aktienrechtlichen Bestimmungen sinngemäß. 

(6) Die Bestellung von Bankprüfern mit Aus­
nahme von solchen, die Prüfungsorgane gesetzlich 
zuständigen Prüfungseinrichtungen sind, ist dem 
Bundesminister für Finanzen unverzüglich schrift­
lich anzuzeigen. Dieser kann Widerspruch im 
Sinne des § 136 Abs. 2 AktG gegen die Bestellung 
eines Bankprüfers erheben; soweit diese anzeige­
pflichtig war, hat der Widerspruch innerhalb eines 
Monats zu erfolgen. Über den Widerspruch hat das 
Gericht unter Berücksichtigung der Ausschlie­
ßungsgründe (Abs. 4) zu entscheiden. 

(7) Auf die Prüfung des Jahresabschlusses aller 
Banken sind unbeschadet weitergehender Rechts­
vorschriften die §§ 135, 138 bis 141 AktG sinnge­
mäß anzuwenden. An den Beratungen der nach 
Gesetz und Satzung bestehenden Aufsichtsorgane 
über den Jahresabschluß haben die Bankprüfer als 
sachverständige Auskunftspersonen teilzunehmen. 

(8) Werden vom Bankprüfer Tatsachen festge­
stellt, auf Grund derer er die Funktionsfähigkeit 
der Bank und die Erfüllbarkeit ihrer Verpflichtun­
gen für nicht mehr gewährleistet oder für die Bank­
aufsicht maßgebliche gesetzliche oder sonstige 
Vorschriften oder Bescheide des Bundesministers 
für Finanzen für verletzt erachtet, so hat er diese 
Tatsachen mit Erläuterungen dem Bundesminister 
für Finanzen und der Oesterreichischen National­
bank unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Handelt 
es sich jedoch um kurzfristig behebbare geringfü­
gige Mängel, so ist die Anzeige erst dann zu erstat­
ten, wenn die Bank nicht binnen einer vom Bank­
prüfer bestimmten angemessenen Frist von läng­
stens drei Monaten die festgestellten Mängel beho­
ben hat. Eine Anzeige ist auch dann zu erstatten, 
wenn die Geschäftsleiter eine vom Bankprüfer 
gefordene Auskunft· innerhalb einer von diesem 
gesetzten angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß 
eneilen. Von einem Prüfungsverband bestellte 
Bankprüfer haben die Anzeige über den Prüfungs­
verband zu erstatten, der sie unverzüglich dem 
Bundesminister für Finanzen weiterzuleiten hat. 

(9) Der Bankprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des 
Jahresabschlusses zu prüfen. Die Prüfuf!g hat auch 
zu umfassen: 

1. die sachliche Richtigkeit der Bewertung; 
2. die Vornahme gebotener Abschreibungen und 

Wenberichtigungen sowie die Bildung von 
Rücklagen, Rückstellungen und der gesetzli­
chen Haftrücklage ; 

3. die rechtzeitige und vollständige Erfüllung 
der §§ 8, 10 und 12 bis 16; 

4. die Einhaltung der sonstigen Vorschriften die­
ses Bundesgesetzes und der anderen für die 
Banken wesentlichen ,Rechtsvorschriften. 

(10) Das Ergebnis dieser Prüfung ist in einen 
gesondenen bankaufsichtlichen Prüfungsbericht 
aufzunehmen. Dieser Bericht ist den Geschäftslei­
tern, den nach Gesetz oder Satzung bestehenden 
Aufsichtsorganen der Bank und dem Bundesmini­
ster für Finanzen unverzüglich zu übermitteln. 

(11) Banken, ausgenommen solche in der 
Rechtsfonß von Personengesellschaften des Han­
delsrechtes, haben ihren, Jahresabschluß, sofern die 
Bilanzsumme 300 Millionen Schilling übersteigt, 
unverzüglich nach der Feststellung im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" oder in einem allgemein 
erhältlichen Bekanntmachungsblatt zu veröffentli­
chen. § 144 AktG gilt sinngemäß. Die Veröffentli­
chungspflicht besteht für drei aufeinanderfolgende 
Geschäftsjahre weiter, auch wenn in diesen die 
Bilanzsumme unter 300 Millionen Schilling gesun-
ken ist. ' 

(12) Die geprüften Jahresabschlüsse und die Prü­
fungsberichte über die Jahresabschlüsse einschließ­
lich der bankaufsichtlichen Prüfungsberichte sind 
von den Bankprüfern längstens innerhalb von sechs 
Monaten nach Abschluß des Geschäftsjahres dem 
Bundesminister für Finanzen vorzulegen. Soweit 
Banken einem Prüfungsverband angehören, beträgt 
die Frist zwölf Monate. 

(13) Die Banken haben unverzüglich nach 
Ablauf eines jeden Kalendermonats dem Bundesmi­
nister für Finanzen Monatsausweise zu übermit­
teln, die den Stand der Aktiv- und Passivposten 
entsprechend der in der Verordnung gemäß 
Abs. 17 vorgesehenen Gliederung ausweisen. 

(14) die Banken haben vier Wochen nach Ablauf 
jedes Kalendervieneljahres dem Bundesminister für 
Finanzen Quanalsberichte zu übermitteln, welche 
die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu 
diesem Stichtag entsprechend der in der Verord­
nung gemäß Abs. 17 vorgesehenen Gliederung aus­
weisen. 

(15) Die geprüften Jahresabschlüsse und die Prü­
fungsberichte über die Jahresabschlüsse einschließ­
lich der bankaufsichtlichen Prüfungsberichte, die 
Monatsausweise und die Quanalsberichte sind 
innerhalb der inden Abs. 12 bis 14 festgelegten Fri­
sten auch der Oesterreichischen Nationalbank vor-
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zulegen. Diese hat zur Einhaltung der Bestimmun­
gen der §§ 12 bis 15 und der hiezu erlassenen Ver­
ordnungen dem Bundesminister für Finanzen gut­
achtliche Äußerungen zu erstatten., 

(16) Zweigniederlassungen ausländischer Ban­
ken haben überdies die Jahresabschlüsse der auslän- . 
dischen Bank innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluß des Geschäftsjahres dem Bundesminister 
für Finanzen und der Oesterreichischen National­
bank zu übermitteln. 

(17) Der Bundesminister für Finanzen hat nach 
Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank die 
Gliederung der von den Banken gemäß Ahs. 13 zu 
übermittelnden Monatsausweise, der gemäß 
Abs. 14 zu übermittelnden Quartalsberichte sowie 
die Gliederung der. Beilagen (§ 13 Abs. 8 und § 14 a 
Abs. 11) durch Verordnung festzusetzen." 

38. Nach § 24 ist folgender § 24 a einzufügen: 

,,§ 24 a. (1) Die Banken haben eine interne Kon­
trolle einzurichten. Diese ist eine den Geschäftslei­
tern unmittelbar unterstehende Kontrolleinrich­
tung, die ausschließlich der laufenden und umfas­
senden Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Ordnungs­
mäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Bankgeschäftes 
und Bankbetriebes dient. Diese muß unter Bedacht­
nahme auf den Geschäftsumfang so ausgestaltet' 
sein, daß sie ihren Aufgaben zweckentsprechend 
erfüllen kann. 

(2) Die interne, Kontrolle betreffende Verfügun­
gen müssen von mindestens zwei Geschäftsleitern 
gemeinsam getroffen werden. Die interne Kon­
trolle hat allen Geschäftsleitern zu berichten. 

(3) Die interne Kontrolle hat auch die inhaltliche 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Anzeigen und 
Meldungen an den Bundesminister für Finanzen 
und die Oesterreichische Nationalbank zu prüfen." 

39. Im § 25 Abs.3 Z 1 wird die Bezeichnung 
"Abschlußprüfer" durch die Bezeichnung "Bank­
prüfer" ersetzt. 

40. § 25 Abs. 3 Z 2 und 3 lauten: 
,,2. von den Bankprüfern und von den Prüfungs­

und . Revisionsverbände~ Prüfungsberichte 
und Auskünfte einholen; . 

3. eigene Prüfer aus besonderem Anlaß beauf­
tragen. Diese dürfen die Geschäftsräume der 
Bank betreten und haben sich zu Beginn der 
Amtshandlung unaufgefordert durch Vorlage 
des schriftlichen Prüfungsauftrages auszuwei­
sen." 

41. Im § 25 Abs. 4 Z 3 tritt an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt. Folgende Z 4 ist anzufü-
gen: 

,,4. Kapital- und Gewinnentnahmen sowie Kapi­
talherabsetzungen und Gewinnausschüttun­
gen ganz oder teilweise untersagen." 

42. § 27 lautet: 

,,§ 27. (1) Die Oesterreichische Nationalbank 
wird auf dem Gebiete des Kreditwesens dem Bun­
desminister für Finanzen Beobachtungen und Fest­
stellungen grundsätzlicher Art oder besonderer 
Bedeutung mitteilen und auf Verlangen die dem 
Bundesminister für Finanzen erforderlich scheinen­
den sachlichen Aufklärungen geben und Unterla­
gen zur Verfügung stellen sowie Gutachten erstat­
ten. Ferner wird sie dem Bundesminister für Finan­
zen den jederzeitigen automationsunterstützten 
Zugriff auf bankenaufsichtsrelevante Daten basie­
rend auf Meldungen gemäß diesem Bundesgesetz 
und auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassener 
Verordnungen ermöglichen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird seiner­
seits der Oesterreichischen Nationalbank Beobach­
tungen grundsätzlicher Art oder besonderer Bedeu­
tung mitteilen. Insbesondere wird er der Oesterrei~ 
chischen Nationalbank darüber hinaus jene 
Bescheide übermitteln, deren Kenntnis zur Erfül­
lung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz 
erforderlich ist." 

43. § 31 lautet: 

,,§ 31. (1) Banken, die Einlagen auf Lohn- oder 
Gehaltskonten, Renten- oder Pensionskonten, son­
stige Privatkonten oder Spareinlagen natürlicher 
Personen entgegennehmen, haben der Einlagensi­
cherungseinrichtung im Rahmen ihres Fachverban­
des anzugehören; gehört eine solche Bank einer 
Einlagensicherungseinrichtung nicht an, erlischt 
ihre Berechtigung (Konzession) zum Betrieb des 
Einlagengeschäftes gemäß § 1 Abs. 2 Z 1. § 6 Abs. 2 
Z 3' ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Jeder Fachverband hat bis zum 31. Dezember 
1988 eine Einlagensicherungseinrichtung zu schaf­
fen, der alle Banken des Fachverbandes mit der 
Berechtigung zur Entgegennahme von sicherungs­
pflichtigen Einlagen beitreten können. Die Einla­
gensicherungseinrichtungen sind in der Form von 
Haftungsgesellschaften als juristische Personen ein­
zurichten. Die Einlagensicherungseinrichtungen 
haben insgesamt zu gewährleisten, daß, falls eine 
Mitgliedsbank ihre Zahlungen einstellt, die Einla­
gen gemäß Abs. 1 bis zu einem Höchstbetrag von 
200 000 S pro natürlicher Person auf deren Verlan­
gen und nach Legitimierung unverzüglich ausbe­
zahlt werden. Der für die betroffene Bank zustän­
digen Einlagensicherungseinrichtung stehen Rück­
griffsansprüche gegen diese Bank in Höhe der 
geleisteten Beträge zu. 

(3) Die Einlagensicherungseinrichtung hat ihre 
Mitgliedsbanken zu verpflichten, für den Fall einer 
Auszahlung gesicherter Einlagen unverzüglidi 
anteilsmäßige Beiträge zu leisten, die nach dem 
Anteil der gesicherten Einlagen der übrigen Mit­
gliedsbanken zum vorhergehenden Bilanzstichtag 
an der Summe dieser gesicherten Einlagen der Ein-
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lagensicherungseinrichtung zu bemessen sind. Die 
Mitgliedsbanken sind jedoch höchstens zu Bei­
tragsleistungen im Ausmaß eines Drittels der Haft­
rücklage zum letzten Bilanzstichtag verpflichtet. 

(4) Kann die Einlagensicherungseinrichtung die . 
Auszahlung gesicherter Einlagen selbst nicht voll 
leisten, so sind die Einlagensicherungseinrichtun­
gen der übrigen Fachverbände verpflichtet, zur 
Deckung des Fehlbetrages anteilsmäßige Beiträge 
unverzüglich zu leisten. Bei der Bemessung der 
Anteile ist Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. Diesen 
Einlagensicherungseinrichtungen stehen Rück­
griffsansprüche in der Höhe der geleisteten Bei­
träge gegen die betroffene Einlagensicherungsein­
richtung zu. . 

(5) Können die Einlagensicherungseinrichtungen 
insgesamt die Auszahlung gesicherter Einlagen 
nicht voll leisten, so hat die erstbetroffene Einla­
gensicherungseinrichtung zur Erfüllung der restli­
chen Beitragsverpflichtungen Schuldverschreibun­
gen auszugeben, für die der Bundesminister für 
Finanzen nach Maßgabe besonderer gesetzlicher 
Ermächtigung die Bundeshaftung übernehmen 
kann. 

(6) Die Einlagensicherungseinrichtungen haben 
ihre Jahresabschlüsse längstens innerhalb von sechs 
Monaten nach Abschluß des Geschäftsjahres dem 
Bundesminister für Finanzen und der Oesterreichi­
sehen Nationalbank vorzulegen." 

44. In § 32 wird der Beitrag von 100000 Sauf 
300 000 S erhöht. 

45. § 33 lautet: 

,,§ 33. (1) Tritt ein Konzessionsversagungsgrund 
gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 und 4 bis 6 nach Erteilung der 
Konzession auf oder verletzt eine Bank Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes . oder einer auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
nung oder eines Bescheides, so ist ihr vom Bundes­
minister für Finanzen mit- Bescheid unter Andro­
hung einer Zwangsstrafe (§ 32) aufzutragen, bin­
nen drei Monaten den entsprechenden Zustand 
herzustellen. Die Frist kann auf Antrag verlängert 
werden, wenn berücksichtigungswürdige Umstände 
vorliegen und keine öffentlichen Interessen entge­
genstehen. 

(2) Wird dem Auftrag nicht rechtzeitig nachge­
kommen oder werden Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundesge­
setzes erlassenen Verordnung oder eines Beschei­
des wiederholt verletzt, so hat der Bundesminister 
für Finanzen unter gleichzeitiger Verhängung d'er 
Zwangs strafe das Verfahren nach § 6 Abs. 2 Z 3 
einzuleiten. " 

46. In § 35 entfallen der Abs. 3 Z 2 und die 
Abs. 4 bis 12. 

Artikel II 

Die Worte "Kreditunternehmung" und "Kredit­
apparat" werden in allen bundesgesetzlichen Rege­
lungen durch die Worte "Bank" und "Bankwesen" 
ersetzt. Dasselbe gilt sinngemäß für Wortverbin­
dungen, in denen diese Worte verwendet werden. 

ArtikelIII 

Übergangsbestimmungen 

(1) Zu Art. I Z 20 (§ 8 a): 

1. Banken in der Rechtsform von Personengesell­
schaften des Handelsrechtes, die die V orausset­
zung des § 8 a Abs. 1 zu einem Bilanzstichtag zwi­
schen 31. Dezember 1985 und 31. Dezember 1990 
erfüllen, haben ihr gesamtes Unternehmen bis zum 
31. Dezember 1991 in eine Aktiengesellschaft ein­
zubringen. Nach dem 31. Dezember 1990 hat die 
Einbringung binnen neun Monaten, nachdem die 
Jahresbilanzsumme erstmals zehn Milliarden Schil­
ling überschritten hat, zu erfolgen. 

2. a) Werden Banken nach den Bestimmungen 
des 9. Teiles des Aktiengesetzes ver­
schmolzen, so gehen alle Berechtigungen 
zu Bankgeschäften der übertragenden 
Bank auf die übernehmende Bank über. 
Die Bestimmung des § 8 a Abs. 5 gilt sinn­
gemäß. 

b) Ist die übernehmende Bank Alleinaktionär 
der übertragenden Bank, so haben ein 
Gläubigeraufruf und eine Sicherheitslei­
stung (§ 227 AktG) zu entfallen, _ ein 
Treuhänder gemäß § 226 Abs. 2 AktG ist 
nicht zu bestellen. 

c) Waren die Übergangsvorschriften für 
Hypothekenbanken nach Art. 4 der Ver­
ordnung über die Einführung des Hypo­
thekenbankgesetzes und des Gesetzes 
über die Pfandbriefe und verwandte 
Schuldverschreibungen öffentlich-rechtli-­
cher Kreditanstalten im Lande Österreich, 
dRGBI. I S 1574/1938, auf den Geschäfts­
betrieb der übertragenden Bank anzuwen­
den, so sind diese weiter auf den 
Geschäftsbetrieb der übernehmenden 
Bank anzuwenden. 

d) Die Bestimmungen der lit. abis c sind auf 
Verschmelzungen anzuwenden, für die 
die Beschlüsse nach dem 1. Jänner 1987 
und vor dem 1. Jänner 1995 zum Handels­
register angemeldet werden. 

(2) Zu Art. 1 Z 25: 

1. (§ 12 Abs. 2 bis 9):' 
a) Die Maßstäbe des § 12 Abs. 2 sind von den 

Banken bis längstens 31. Dezember 1996 zu 
erreichen: 

b) Bis zum Ablauf dieser Fristen sind dem Haft­
kapital satzungsgemäß festgesetzte Haf­
tungsbeträge bei Kreditgenossenschaften, 
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stille Einlagen und nachrangiges Kapital 
gemäß § 12 Abs. 2 Z 3, Abs. 7 und 8 des Kre­
ditwesengesetzes 1979, BGBI. Nr. 63, sowie 
nach der Verordnung des Bundesministers 
für Finanzen zur Durchführung des Kredit-

,wesengesetzes, BGBI. Nr.492/1979 
(2. KWG-DVO) (Surrogatkapital), insoweit 
anzurechnen, als die Voraussetzung für ihre 
Geltung als Eigenkapital am 31. Dezember 
1985 bereits vorgelegen ist und durch diese 
Anrechnung das von diesem Bundesgesetz 
verlangte Haftkapitalerfordernis gemäß § 12 
Abs.2 nicht überschritten wird. Nach dem 
31. Dezember 1984 vorgenommene Erhö­
hungen von Haftsummen je Geschäftsanteil 
bleiben dabei außer Betracht. Die nach den 
vorstehenden Bestimmungen dem Haftkapi­
tal anrechenbaren Beträge verringern sich ab 
dem 31. Dezember 1987 jährlich um ein 
Zehntel. 

c) Erreicht das Haftkapital am letzten Bilanz­
stichtag vor dem 31. Dezember 1986 die 
gemäß § 12 Abs. 2 erforderliche Höhe nicht, 
so ist es ausgehend vom Hundertsatz zu die­
sem Stichtag in gleichen jährlichen Stufen ab 
31. Dezember 1987 bis 31. Dezember 1996 
zumindest an die Maßstäbe gemäß § 12 
Abs. 2 anzupassen. ' 

d) Das Ergänzungskapital wird dem Haftkapital 
insoweit nicht zugerechnet, als es gemeinsam 
mit dem gemäß lit. b anrechenbaren Surro­
gatkapital sowohl das gemäß§ 12 Abs. 7 
zulässige Ausmaß als auch jenen Betrag über­
schreitet, der als Surrogatkapital gemäß lit. b 
bis zum 31. Dezember 1987 anrechenbar ist. 

e) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes bestehende Darlehen nach § 1 
Abs. 1 der Verordnung des Bundesministers 
für Finanzen zur Durchführung des Kredit­
wesengesetzes, BGBI. Nr. 28011982 
(3. KWG-DVO), sind in die Bemessungs­
grundlagen des § 12 Abs. 2 nicht einzubezie­
hen. 

2. (§ 12 Abs. 10): 
a) Sammelwertberichtigungen im Sinne des § 10 

Abs. 2 des Rekonstruktionsgesetzes 1955, 
BGBI. Nr. 183, sind auf die Haftrücklage zu 
übertragen. 
Die Haftrücklage ist erstmalig in der Jahres­
bilanz des ersten nach dem 31. Dezember 
1986 endenden Geschäftsjahres zu bilden. 

b) Übersteigt jener Betrag der Haftrücklage im 
Sinne des § 12 Abs. 10, der sich bei Bildung 
in der Jahresbilanz des letzten vor dem 
1. Jänner 1987 endenden. Geschäftsjahres 
ergeben hätte, die übertragene Sammelwert­
berichtigung, ist der Unterschiedsbetrag mit 
je einem Zehntel im ersten Geschäftsjahr der 
Bildung und den folgenden neun Geschäfts­
jahren zuzuweisen. 

c) Übersteigt die übertragene Sammelwertbe­
richtigung den in lit. a genannten Betrag der 
Haftrücklage, so hat die Bank den überstei­
genden Betrag einer gesondert auszuweisen­
den Rücklage (Sonderhaftrücklage) zuzufüh­
ren. Die Rücklage zählt zum Haftkapital. 
§ 12 Abs. 10 ist mit der Maßgabe anzuwen~ 
den, daß eine Wiederauffüllung nicht zuläs­
sig ist. 

3. (§§ 12 a, 13, 14 a und 15): 

Für die Erfüllung der Konsolidierungsvorschrif­
ten gemäß § 12 a, die Ermittlung und Begrenzung 
von Großanlagen gemäß § 13 Abs. 1 und 3, für die 
Begrenzung der offenen Position gemäß § 14 aund 
die Begrenzung der Anlagen gemäß § 15 ist das 
gemäß Z 1 ermittelte Haftkapital heranzuziehen; 

4. (§ 13): 

Die Grenze für die einzelne Großveranlagung 
gemaß § 13 Abs. 3 gilt für einzelne Großveranla­
gungen, die vor dem 1. April 1986 zustande gekom­
men sind, ab 31. Dezember 1991; diese Großveran­
lagungen dürfen innerhalb dieser Frist nichterhöhi: 
werden. Die Grenze des § 13 Abs. 3 betreffend die 
Summe aller Großveranlagungen gilt ab 
31. Dezember 1991; neue Großveranlagungen auch 
vor deQ] 31. Dezember, 1991 dürfen nur insoweit 
gebildet werden, als dadurch diese Grenze nicht 
überschritten wird. 

5. (§ 14): 
a) Zur Erreichung der in § 14 festgelegten Maß­

stäbe wird eine Frist bis zum Ende des auf 
das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes fol­
genden Geschäftsjahres eingeräumt. Die­
Anpassung an die Liquiditätserfordernisse ist 
gleichmäßig über diesen Zeitraum zu vertei­
len. 

b) Die Ausweispflicht nach Abs. 2 letzter Satz 
besteht ab 31. Dezember 1987. 

6. (§§ 12 bis 14 und 16): 

Bei bereits bestehenden Banken, deren Jahresbi­
lanzsumme eine Milliarde Schilling nicht über­
steigt, die keine Konzession für das Spareinlagen­
geschäft haben und deren Geschäftsgegenstand 
ausschließlich die Vergabe mittel- und -langfristiger 
Kredite für Investitionszwecke ist und für die die 
Mittel überwiegend durch Ausgabe von Schuldver­
schreibungen aufgebracht werden, sind die Bestim­
mungen der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1 und 3, 14 Abs. 2 
und 4 bis 10 und 16 nicht anzuwenden. 

7. (§ 15): 

Die Maßstäbe des § 15 sind längstens bis 
31. Dezember 1991 zu erfüllen. Bis zu diesem Zeit­
punkt ist die in § 14 Abs. 1. KWG, BGBI. 
Nr.63/1979, festgelegte Begrenzung der dauern­
den Anlagen jedenfalls einzuhalten. 
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(3) Zu Art. I Z 37: 

(§ 24 Abs. 6): 

Entspricht eine zum Zeitpunkt des Inkr~fttretens 
dieser Novelle bestehende gesetzlich oder bescheid­
mäßig zuständige Prüfungseinrichtung nicht den 
Bestimmungen des § 24 Abs. 4 Z 3, 5, 6 und 7, so 
sind die entsprechenden Anforderungen bis späte­
stens 31. Dezember 1987 zu erfüllen. 

(4) Zu Art. I Z 43: 

(§ 31): 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehenden Einlagensicherungs­
einrichtungen und die Verpflichtung für Banken, 
die Spareinlagen entgegennehmen, diesen anzuge­
hören, bleibt bis zum 31. Dezember 1988 aufrecht. 

Abschnitt 11 

Pos t s p a'r k ass eng e set z 1969 

Das Postsparkassengesetz 1969, BGBI. Nr. 458, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.63/1979, BGBI. Nr.49/1981 und BGBI. 
Nr. 80/1983 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 4 und 5 lauten: 

,,(4) Soweit im folgenden nicht etwas anderes 
bestimmt wird, findet das Kreditwesengesetz in der 
Fassung BGBI. Nr. XXX/1986 mit Ausnahme der 
§§ 4 bis 9,10 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2 Anwen­
dung. 

(5) Die Österreichische Postsparkasse ist berech­
tigt, Partizipationskapital im Sinne des § 12 Abs. 6 
des Kreditwesengesetzes und Ergänzungskapital im 
Sinne des § 12 Abs. 7 des Kreditwesengesetzes auf­
zunehmen und zu erwerben." 

2. Im § 11 Abs. 1 Z 17 wird der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt; es wird folgende Z 18 
angefügt: 

,,18. der Erwerb von Forderungen aus Partizipa­
tions- und Ergänzungskapital." 

3. § 23 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der bilanzmäßige Reingewinn ist mit 50 vH 
dem allgemeinen Reservefonds zuzuführen. Der 
verbleibende Reingewinn ist nach Bedienung des 
Partizipationskapitals und des Ergänzungskapitals 
an den Bund abzuführen. Falls durch ein Bundesfi­
nanzgesetz ein Teil des abgeführten Reingewinnes 
der Österreichischen Postsparkasse zugewiesen 
wird, ist dieser Betrag dem allgemeinen Reserve­
fonds zuzuführen." 

Abschnitt III 

Re k 0 n s t r u k t ion s g e set z 1955 

Das Rekonstruktionsgesetz 1955, BGBI. Nr. 183, 
wird wie folgt geändert: 

§ 10 lautet: 

,,§ 10. (1) Die Bausparkassen haben auf die nicht 
einzeln wertberichtigten Forderungen Sammelwert­
berichtigungen vorzunehmen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann unter 
Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, 
des besonderen Risikos der aushaftenden Kredite 
und der finanziellen Stärke d~r Bausparkassen für 
die einzelnen Arten von Forderungen verschieden 
hohe Hundertsätze bemessen, doch dürfen sie in 
keinem Fall mit mehr als 3 vH festgesetzt werden." 

Abschnitt IV 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Einko~mensteuergesetz 1972, BGBI. 
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 
335/1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976, 
664/1976, 320/1977, 645/1977, 280/1978, 
57111978, 550/1979, 545/1980, 563/l980, 
520/1981, 620/1981, 11111982, 164/1982, 
570/1982, 587/1983, 61211983, 254/1984, 
483/1984,53111984,25111985 und 557/1985 und 
der Kundmachungen BGBI. Nr.73/1981, 
243/1982,35111984 und 23/1985 wird wie folgt 
geändert: . 

1. § 27 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen und son­
stige Bezüge aus Aktien, Anteilen an Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung und an 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
sowie aus Genußrechten und aus Partizipa­
tionskapital im Sinne des Kreditwesengeset­
zes, BGBI. Nr. 63/1979, in der jeweils gelten­
den Fassung," 

1. a. § 27 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. Zinsen und andere Erträgnisse aus sonstigen 
Kapitalforderungen jeder Art, zum Beispiel 
aus Darlehen, Anleihen, Einlagen, Guthaben 
bei Banken oder aus Ergänzungskapital im 
Sinne des Kreditwesengesetzes," 

2. § 40 erster Satz lautet: 

"Sind· die Voraussetzungen für eine Veranlagung 
nach § 41 nicht gegeben, so ist bei der Veranla­
gung, wenn in den Einkünften aus Kapitalvermö­
gen steuerabzugspflichtige Gewinnanteile aus 
Aktien (Dividenden), Gewinnanteile und Zinsen 
aus Anteilen an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen­
schaften, Zinsen aus Wandel- und Gewinnschuld­
verschreibungen sowie Gewinnanteile und Zinsen 
aus Genußrechten und aus Partizipationskapital im 
Sinne des Kreditwesengesetzes, BGBI. Nr. 63/ 
1979, in der jeweils geltenden Fassung, enthalten 
sind, ein Betrag bis zur Höhe dieser steuerabzugs-
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pflichtigen Einkünfte, höchstens jedoch ein Betrag Abschnitt V 

23 

von 7 000 S, abzuziehen." 

3. § 41 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. in den Einkünften aus Kapitalvermögen. 
steuerabzugspflichtige Gewinnanteile aus 
Aktien (Dividenden), Gewinnanteile und Zin­
sen aus Anteilen an Erwerbs- und Wirt­
schafts genossenschaften, Zinsen aus Wandel­
und Gewinnschuldverschreibungen sowie 
Gewinnanteile und Zinsen aus Genußrechten 
Imd aus Partizipationskapital im Sinne des 
Kreditwesengesetzes, BGB!. Nr.63/1979, in 
der jeweils geltenden Fassung, enthalten sind 
und die von diesen Kapitalerträgen einbehal­
tene Kapitalertragsteuer den Betrag von 30 S 
übersteigt oder" 

4. § 41 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Sind in den Einkünften aus Kapitalvermögen 
steuerabzugspflichtige Gewinnanteile aus Aktien 
(Dividenden), Gewinnanteile und Zinsen aus Antei­
le? an Erwerbs- und Wirtschafts genossenschaften, 
Zmsen aus Wandel- und Gewinnschuldverschrei­
bungen sowie Gewinnanteile und Zinsen aus 
Genußrechien und aus Partizipationskapital im 
Sinne des Kreditwesengesetzes, BGB!. 
Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden Fassung, ent­
halten, so ist von diesen ein Betrag bis zur Höhe 
dieser steuerabzugspflichtigen Einkünfte, höchstens 
jedoch ein Betrag von 7000 S, abzuziehen." 

5. § 93 Abs. 1 Z 1 lautet:· 

,,1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen und 
sonstigen Bezügen aus Aktien, Anteilen an 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
sowie aus Genußrechten und aus Partizipa­
tionskapital im Sinne des Kreditwesengeset­
zes, BGB!. Nr. 63/1979, in der jeweils gelten­
den Fassung,'-' 

6. Die bisherige Fassung des § 110 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Bei der Gewinnermittlung von Banken in 
der Rechtsform einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes ist § 12 Z 3 des Körperschaftsteuer­
gesetzes 1966, BGB!. Nr. 156, entsprechend anzu­
wenden. Eine gemäß Abschnitt I Art. III Abs. 2 Z 2 
des Bundesgesetzes BGB!. Nr. XXX/1986 gebil­
dete Sonderhaftrücklage ist in den Jahren derAuf­
lösung nachzuversteuern." 

Artikel 11 

Art. I ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1987 anzuwenden. 

Körperschaftsteuergesetz 1966 

Artikel I 

Das Körperschaftsteuergesetz 1966, BGB!. 
Nr. 156, in der Fassung der Bundesgesetze BGB!. 
Nr.44/1968, 278/1969, 44111972, 17/1975, 
636/1975, 645/1977, 620/1981, 11111982 und 
570/1982 und der Kundmachung BGB!. 
Nr. 10211986 wird wie folgt geändert: 

1. In den §§ 8 Abs.4 lit. a und 10 Abs. 11it. a tritt 
an die Stelle des Begriffes "Pfandbriefstelle der 
österreichischen Landeshypothekenbanken" der 
Begriff "Pfandbriefstelle der österreich ischen Lan­
des-Hypothekenbanken". 

2. Im § 12 wird folgende Z 3 angefügt: 

,,3. bei Banken die Bildung der Haftrücklage 
(§ 12 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes, BGB!. 
Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden Fas­
sung) insoweit, als ihre Bemessungsgrundla­
gen das arithmetische Mittel der in - den 
Monatsausweisen (§ 24 Abs. 13 des Kreditwe­
sengesetzes) für die vor dem Monat des 
Bilanzstichtages gelegenen Monate des Wirt­
schaftsjahres enthaltenen Aktivposten und der 
Eventualverpflichtungen abzüglich hiefür 
gebildeter Rückstellungen um nicht mehr als 
15 vH übersteigen. Die bestimmungsgemäße 
Verwendung dieser Rücklage bleibt bei 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz; 
die folgende Zuführung .zur Rücklage ist in 
Höhe der bestimmungsgemäß verwendeten 
Rücklage nicht abzugsfähig." 

3. § 22 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Körperschaftsteuer ermäßigt sich auf 
die Hälfte des sich nach Abs. 1 ergebenden Betra­
ges, 

1. soweit unbeschränkt steuerpflichtige Kapital­
gesellschaften und Kreditgenossenschaften 
offene Ausschüttungen 
a) auf Gesellschafts- oder Genossenschafts­

anteile mit einem den handelsrechtlichen 
Vorschriften entsprechenden Gewinnver­
teilungsbeschluß, 

b) auf Genußrechte (§ 8 Abs. 3) gleichzeitig 
mit einem den handelsrechtlichen Vor­
schriften entsprechenden Beschluß über 
die Verwendung des Reingewinnes 

vornehmen. Dabei sind Ausschüttungen dem 
Wirtschaftsjahr zuzurechnen, für das sie 
gewährt worden sind. Nachträgliche Aus­
schüttungen für bereits abgelaufene Wirt­
schaftsjahre sind dem Wirtschaftsjahr zuzu­
rechnen, das der Beschlußfassung unmittelbar 
vorausgeht. Bei Kreditgenossenschaften ist 
weiters Voraussetzung, daß im Genossen­
schaftsvertrag der'Betrag der neu auszugeben-
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den Geschäftsanteile für den einzelnen 
Genossenschafter mit mindestens 500 S fest­
gesetzt ist, 

2. soweit unbeschränkt steuerpflichtige Banken 
offene Ausschüttungen auf Partizipationska­
pital (§ 12 Abs: 6 des Kreditwesengesetzes, 
BGBI. Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden 
Fassung) vornehmen. Z 1 ist mit Ausnahme 
des letzten Satzes sinngemäß anzuwenden." 

4. § 22 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Körperschaftsteuer beträgt 90 vH des 
sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages bei Landes­
Hypothekenbankeri, bei der Pfandbridstelle der 
österreichischen Landes-Hypothekenbanken, bei 
Sparkassen und bei der Österreichischen Postspar­
kasse." 

Artikel 11 

1. Art. I ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1987 anzuwenden. 

2. Eine gemäß Abschnitt I Art. III Abs. 2 Z 2 die­
ses Bundesgesetzes gebildete Sonderhaftrücklage 
ist in den Jahren der Auflösung nachzuversteuern. 

Abschnitt VI 

Bewertungsgesetz 1955 

Artikel I 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBI. Nr. 148, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 23111955, 145/1963, 18111965,' 172/1971, 
276/1971, 447/1972, 17/1975, 143/1976, 
318/1976, 320/1977, 645/1977, 273/1978, der 
Kundmachung BGBI. Nr. 597/1978 und der 
Bundesgesetze BGBI. Nr.318/1979, 289/1980, 
620/1981, 111/1982, 546/1982, 570/1982, 
587/1983 und 266/1984 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 13 Abs. 2 wird als dritter Satz eingefügt: 

"Dies gilt sinngemäß für Partizipationsscheine 
im Sinne des Kreditwesengesetzes, BGBI. 
Nr. 63/1979, in der geltenden Fassung." 

2. § 59 Abs. 1 Z 5 lautet: 

,,5. Kreditanstalten des öffentlichen Rechtes, 
Sparkassen ;" 

3. Im § 64 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Vom Rohvermögen ist bei Banken die Haft-, 
rücklage (§ 12 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes, 
BGBI. Nr.63/1979, in der jeweils geltenden Fas­
sung) einschließlich einer Sonderhaftrücklage 
(AbSchnitt I Art. III Abs. 2 Z 2 lit. c des Bundesge­
setzes BGBI. Nr. xxx/1986) bis zu einem Betrag 
von 500 000 000 S zur Gänze sowie hinsichtlich des 
übersteigenden Betrages zu einem Drittel abzuzie­
hen." 

4. § 68 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Für die Bewertung von Wertpapieren, 
Anteilen und Genußscheinen an Kapitalgesellschaf­
ten sowie vonPartizipationsscheinen im Sinne des 
Kreditwesengesetzes, BGBI. Nr.63/1979, in der 
jeweils geltenden Fassung, gilt § 72." 

5. § 71 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Stichtag für die Bewertung von Wertpapie­
ren, Anteilen und Genußscheinen an Kapitalgesell­
schaften und Kapitalanlagefonds sowie von Partizi­
pationsscheinen im Sinne des Kreditwesengesetzes, 
BGBI. Nr.63/1979, in der jeweils geltenden Fas­
sung, ist der 31. Dezember des Jahres, das dem für 
die Hauptveranlagung zur Vermögensteuer maßge­
benden Zeitpunkt vorangeht." 

6. Dem § 71 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für die Ausgabe von 
Partizipationsscheinen im Sinne des Kreditwesen­
gesetzes, BGBI. Nr. 63/1979, in der jeweils gelten: 
den Fassung." 

7. § 72 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abweichend von Abs. 1 sind für inländische 
Wertpapiere (Schuldverschreibungen, Options­
scheine, Aktien, Genußscheine, Partizipations­
scheine im Sinne des Kreditwesengesetzes, BGBI. 
Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden Fassung, Zer­
tifikate über Anteile an inländischen Kapitalanlage­
fonds) nach Maßgabe der §§ 73 und 74 besondere 
Werte festzusetzen (Steuerkurswerte). § 13 Abs.3 
gilt entsprechend." 

8.,§74 Abs. 1 Z 3 lautet: 
,,3. bei inländischen Aktien, bei Genußscheinen 

sowie bei Partizipationsscheinen im Sinne des 
Kreditwesengesetzes, BGBI. Nr. 63/1979, in 
der jeweils geltenden Fassung, ist der Kurs­
wert um 20 vH zu kürzen," 

9. Im § 75 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für Partizipa­
tionsscheine im Sinne des Kreditwesengesetzes, 
BGBI. Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden Fas-_ 
sung, sinngemäß." 

Artikel 11 

Art. I ist erstmalig auf Feststellungsz,eitpunkte 
und Veranlagungszeitpunkte, die nach dem 
31. Dezember 1986 liegen, anzuwenden, 

Abschnitt VII 

Bundesabgabenordnung 

Die Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/ 
1961, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 20111965, 134/1969, 224/1972, 26211972, 
577/1973, 787/1974, 667/1976, 320/1977, 
151/1980, 336/1981, 620/1981, 201/1982, 
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587/1983, 531/1984 und 557/1985 sowie der 
Kundmachungen BGBL Nr. 141/1966, 472/1974, 
48/1977 und 409/1984 wird wie folgt geändert: 

1. § 53 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die im § 189 Abs. 1 vorgesehene 
Feststellung des gemeinen Wertes ist das Zur 
Erhebung der Körperschaftsteuer der Gesellschaft 
berufene Finanzamt (§ 58) und für die iJ;ll § 189 
Ab's. 3 vorgesehene Feststellung des gemeinen 
Wertes ist das Betriebsfinanzamt (Abs. 1 lit. b) der 
Bank örtlich zuständig." 

2. Dem § 189 wird f0lge,nder Abs.3 angefügt: 

,,(3) Die Bestimmungen der Abs.1 und 2 finden 
auf - Partizipationsscheine im Sinne des 
Kreditwesengesetzes, BGBI. Ni'. 63/1979, inder 
jeweils geltenden Fassung, sinngemäß An­
wendung." 

3. § 191 Abs. 1 lit. d lautet: 

"d) in den Fällen des § 189: an die Gesellschaft, 
um deren Anteile oder Genußscheine, oder _ 
an die Bank, um deren Partizipationsscheine 
es sich handelt, und wenn - der Wert auf 
Antrag der Inhaber von Anteilen, Genuß­
scheinen oder Partizipationsscheinen 
festgestellt wurde, auch an die Antrag­
steller;" 

4. § 191 Abs. 3 lit. c lautet: 

"c) denen Anteile, Genußscheine oder Partizipa­
tionsscheine gehören (§ 189)." 

Abschnitt VIII 

Kap i ta I ve r ke h rst e u e rl ich e 
Bestimmungen 

Die mit dem Partizipationskapital im Sinne des 
Kreditwesengesetzes, BGBI. Nr. 63/1979, in der 
jeweils geltenden Fassung, verbundenen Rechte 
gelten ohne Rücksicht auf die Rechtsform der Bank 
als Gesellschaftsrechte und Dividendenwerte, auf 
welche die Bestimmungen des Kapitalverkehr­
steuergesetzes vom 16. Oktober 1934, DRGBI. I 
S 1058, in der jeweils geltenden Fassung, 
anzuwenden sind. 

Abschnitt IX 

Strukturverbesserungsgesetz 

Artikel I 

Das Strukturverbesserungsgesetz, BGBI. 
Nr.69/1969, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr.417/1970, 493/1972, 394/1975, 
645/1977, 314/1979, 563/1980, 570/1982, 
587/1983 und 557/1985 wird wie folgt geändert: 

1. Im §' 1 Abs. 2 lautet der erste Satz: 

,,§ 19 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1966 
ist auch anzuwenden, wenn eine inländische 

.. 

Kapitalgesellschaft, Erwerbs~ und Wirtschafts ge­
nossensehaft, Sparkasse oder eine sonstige 
juristische Person des privaten Rechts, deren 
Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist, 
sowie eine Landes- Hypothekenbank oder die 
PfandbriefsteIle der österreichischen . Landes­
Hypothekenbanken einen Betrieb oder Teilbetrieb 
oder die gesamte Beteiligung im Sinne des § 10 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1966 an einer inlän­
dischen Kapitalgesellschaft als Sacheinlage in eine 
inländische Kapitalgesellschaft oder Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft einbringt und die 
übrigen Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 des Kör­
perschaftsteuergesetzes 1966 vorliegen; Abs. 1 gilt 
sinngemäß." 

2. Der letzte Satz im § 8 Abs. 2 lautet: 

-"Die höheren Teilwerte sind anzusetzen, wenn das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich hin­
sichtlich der Gesellschaftsrechte eingeschränkt ist; 
dies gilt auch für Einbringungen gemäß § 8 ades 
Kreditwesengesetzes, BGBI. Nr. 63/1979, in der 
jeweils geltenden Fassung." ' 

Artikel II 

1. Art. I des Strukturverbesserungsgesetzes in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes ist auf Vorgänge 
anzuwenden, für die die Beschlüsse nach dem 
31. Dezember 1982 und vor dem 1. Jänner 1988 
zum Handelsregister angemeldet werden. Die 
Befristung gilt nicht für die Einbringung von, 
Betrieben gemäß § 8 ades Kreditwesengesetzes, 
BGBI. Nr.63/1979, in der jeweils geltenden 
Fassung, und für Verschmelzungen nach Ab­
schnitt I Art. IU Abs. 1 Z 2 dieses Bundesgesetzes. 

2. Art. III des Strukturverbesserungsgesetzes in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes ist auf 
Einbringungen anzuwenden, für die die Beschlüsse 
nach dem 31. Dezember 1983 und vor dem 
1. Jänner 1988 zum Handelsregister angemeldet 
werden. Die Befristung gilt nicht für die 
Einbringung von Betrieben gemäß § 8 ades 
Kreditwesengesetzes,BGBl.. Nr. 63/1979, in der 
jeweils geltenden Fassung, und gemäß Abschnitt I 
Art. III Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes. 

Abschnitt X 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten folgende Rechtsvorschriften außer Kraft: 

1. Die Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen über die Sammelwertberichtigung bei 
Kreditunternehmungen, BGBI. Nr. 197/1972, in 
der Fassung BGBI. Nr.681/1977. 

2. Die Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen zur Durchführung des Kreditwesen­
gesetzes, BGBI. Nr. 79/1979 (1. KWG-DVO). 

3. Die Verordnung des Bundesministers für 
-Finanzen zur Durchführung des Kre~itwesen­
gesetzes, BGBI. Nr. 492/1979 (2. KWG-DVO) . 
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4. Die Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen zur Durchführung des Kreditwesen­
gesetzes, BGB!. Nr. 280/1982 (3. KWG-DVO). 

5. Die Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen zur Durchführung des Kreditwesen­
gesetzes, BGB!. Nr. 506/1984 (4. KWG-DVO). 

Abschnitt XI 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1987 
in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes können bereits von dem seiner 
Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
des Art. I Z 20 (§ 8 a Abs.3, 5 und 8), Art. I Z 34 
und Art. I Z 37 -(§ 24 Abs. 3, 6 letzter Satz und 7) 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz betraut. 
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Anlage zu § 24 KWG, Teil I, Formblatt A 

Gliederung des Jahresabschlusses von offenen Han­
delsgesellschaften und .Kommanditgesellschaften 

Aktiva: 

1. Barreserve : 
a) Kassenbestand, 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Natio­

nalbank und bei der Österreichischen Post­
sparkasse. 

2. Schecks, fällige Wertpapiere, Zins- und Divi-. 
dendenscheine. 

3. Guthaben bei Banken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, -
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate ge~ 
bundene Gelder. 

4. Wechsel, 
hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
rediskontfähig. 

5 . Wertpapiere: 
a) festverzinsliche, 

hievon börsenotiert, 
b) Aktien, 

hievon börsenotiert, 
c) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
belehnbar, 
hievon aus eigener Emission. 

6. Ausleihungen an Banken, . 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

7. Ausleihungen an Nichtbanken : 
a) an den Bund und die Länder, 
b) an sonstige, 

hievon mit Haftung des Bundes oder der 
Länder. 

8. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

9. Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen: 
a) an Banken, 
b) an Nichtbanken. 

10. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb, 
b) sonstige. 

11. Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

12. Forderungen an die Gesellschafter. 

13. Anteile an einer herrschenden oder an einer 
mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft. 

'14. Sonstige Aktiva. 

15. Rechnungsabgrenzungsposten. 

Summe: 

16. Auslandsaktiva, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

17. Aktiva mit Verfügungsbeschränkungen: 
a) Deckungsstock für fundierte Bankschuldver­

schreibungen, 
b) Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB. 

18. Forderungen einschließlich Rückgriffsforde-
rungen: 

a) an Bankbeteiligungen, 
b) an Nichtbankbeteiligungen, 
c) an die in § 17 KWG genannten Personen. 

19. Anlagen gemäß § 15 KWG. 

20. Nachrangige Forderungen. 

21. Eventualforderungen an: 
a) Banken, 
b) Nichtbanken. 

22. In Kost gegebene Vermögensgegenstände, 
hievon Kostgeschäfte mit der Oesterreichischen 
Nationalbank, 
hievon Kostgeschäfte mit Nichtbanken. 

23. In Kost genommene Vermögensgegenstände, 
hievon von Nichtbanken. 

Passiva:' 

1. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist, 
b) mit emer Kündigungsfrist unter sechs 

Monate, 
c) mit einer Kündigungsfrist ab sechs Monaten. 

2. Verpflichtungen gegenüber Banken: 
a) aus der Refinanzierung von Exportkrediten 

bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, 
b) aus Lombardgeschäften mit der Oesterreichi­

schen Nationalbank, 
c) aus sonstigen Einlagen von Banken, 

hievon täglich fällige I!nd unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

3 . Verpflichtungen gegenüber Nichtbanken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, I 

hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. . 

4. Eigene Akzepte und. Solawechsel im Umlauf. 

5. Eigene Emissionen: 
a) Anleihen, 
b) KassenobligatiQnen, ' 
c) Genußscheine, 
d) sonstige. 

6. Durchlaufende Kredite (Teuhandgeschäfte). 

7. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen 

hievon versteuert, 
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b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungs-
verpflichtungen, 

c) sonstige Rückstellungen. 

8. Verpflichtungen an Gesellschafter. 

9. Geschäftskapital. .' 

10. Partizipationskapital gem,äß § 12 Abs.6 
KWG. 

11. Ergänzungskapital gemäß § 12 Abs. 7 KWG. 

12. Haftrücklage gemäß § 12 Abs. 10 KWG, 
hievon Sonderhaftlücklage gemäß KWG-Über-
gangsbestimmungen. ' 

. 13. Rücklagen: 
a) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz, 
b) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 EStG, 
c) Rücklage gemäß § 12 EStG, 
d) Rücklage für den nichtentnommenen 

Gewinn gemäß § 11 EStG, 
e) Investitionsrücklage,gemäß § 9 EStG, 
f) Investitio~sfreibetrag gemäß § 10 EStG, 
g) freie Rücklage, 
h) sonstige Rücklagen. 

1'4. Sonstige Passiva. 

15. Rechnungsabgrenzungsposten. 

Summe: 

16. Auslandspassiva. 

17. Eventualverpflichtungen . aus Bürgschaften 
und Garantien. 

18. Sonstige Eventualverpflichtungen aus: 
a) eigenen Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel, 
b) eigenen Indossamentverpflichtungen, 
c) sonstige. 

19 . Verpflichtungen gegenüber: 
a) Bankbeteiligungen, 
b) Nichtbankbeteiligungen. 

20. Mündelgeldspareinlagen. 

21. Haftkapitel gemäß § 12 KWG, 
hievon zugerechnetes Partizipationskapital, 
hievon zugerechnetes Ergänzungskapital. 

22. Haftkapital-Bezugsbasis gemäß § 12 Abs. 2 
KWG: 

a) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 1), 
b) unterlegungspflichtige Eventualverpflichtun­

gen (gemäß Z 2). 

Anlage zu § 24 KWG, Teil I, Formblatt B 

Gliederung des Jahresabschlusses von Aktiengesell­
schaften und Gesellschaften mit beschränkter Haf­

tungsowie der Österreichischen Postsparkasse 

Aktiva: 

1. Barreserve : 
a) Kassenbestand, 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen N atio­

nalbank und bei der Österreichischen Post­
sparkasse. 

2. Schecks, fällige Wertpapiere, Zins- und Divi­
dendenscheine. 

3. Guthaben bei Banken, 
hievon täglich fällige und unter30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder . 

4. Wechsel, 
hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
rediskontfähig. 

5. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche, 

hievon börsenotiert, 
b) Aktien, 

hievon börsenotiert, 
c) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
belehnbar, 
hievon aus eigener Emission. 

6. Ausleihungen an Banken, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

7. Ausleihungen an Nichtbanken : 
a) an den Bund und die Länder, 
b) an sonstige, 

hievon mit Haftung des Bundes oder der 
Länder. 

8. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

9. Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen: 
a) an Banken, 
b) an Nichtbanken, 

hievon Beteiligungen für Beteiligungsfonds. 

10. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb, 
b) sonstige. 

11. Be<riebs- und Geschäftsausstattung. 

12. Ausstehende Einlagen auf das Grund- oder 
Stammkapital, 
hievon eingeforderte Einlagen. 

13. Eigene Aktien oder eigene Stammanteile, 
Nennbetrag: ..... 

14. Anteile an einer herrschenden oder an einer 
mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft. 

15. Sonstige Aktiva. 

16. Rechnungsabgrenzungsposten. 
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17. Reinverlust: 
a) Verlustvoruag/Gewinnvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) Jahresverlust/Jahresgewinn. 

Summe: 

18. Auslandsaktiva, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

19. Aktiva mit VerfügungsbeschränkuI;1gen: 
a) Deckungsstock für fundierte Bankschuldver­

schreibungen, 
b) Deckungswerte für Pfand- und Kommunal­

briefe, 
c) Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB. 

20. Forderungen einschließlich Rückgriffsforde-
rungen: 

a) an Bankbeteiligungen, 
b) an Nichtbankbeteiligungen, 
c) an die in §17 KWG genannten Personen. 

21. Anlagen gemäß § 15 KWG. 

22. Nachrangige Forderungen. 

23. Eventualforderungen an: 
a) Banken, 
b) Nichtbanken. 

24. In Kost gegebene Vermögensgegenstände, 
hievon Kostgeschäfte mit der Oesterreichischen 
Nationalbank, 
hievon Kostgeschäfte mit Nichtbanken. 

25. In Kost genommene Vermögensgegenstände, 
hievon von Nichtbanken. . 

Passi~a: 

1. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist, 
b) mit einer Kündigungsfrist unter sechs 

Monate, 
c) mit einer Kündigungsfrist ab sechs Monaten. 

2. Verpflichtungen gegenüber Banken: 
a) aus der Refinanzierung von Exportkrediten 

bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, 
b) aus Lombardgeschäften mit der Oesterreichi­

sehen Nationalbank, 
c) aus sonstigen Einlagen von Banken, 

hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

3. Verpflichtungen gegenüber Nichtbanken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf. 

5. Eigene Emissionen: 
a) Pfandbriefe, 
b) Kommunalbriefe, 
c) Anleihen, 
d) Kassenobligationen, 
e) Genußscheine, Wandel- und Gewinnschuld­

verschreibungen (§ 174 Aktiengesetz), 
f) Genußscheine im Sinne des Beteiligungs-

fondsgesetzes, 
g) sonstige. 

6. Durchlaufende Kredi.te (Treuhandgeschäf~e). 

7. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, 

hievon versteuert, 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungs-

verpflichtungen, 
c) sonstige Rückstellungen. 

8. Grundkapital! Stammkapital: 
a) Stammaktien, 
b ) Vorzugsaktien. 

9. Partizipationskapital gemäß § 12 Abs.'6 KWG. 

10. Ergänzungskapital gemäß § 12 Abs. 7 KWG. 

11. Haftrücklage gemäß § 12 Abs. 10 KWG, 
hievon Sonderhaftrücklage gemäß KWG-Über­
gangsbestimmungen. 

12. Rücklagen: 
a) gesetzliche Rücklage, 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz, 
c) Rücklage gemäß § 7 Hypothekenbankgesetz, 
d) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 EStG, 
e) Rücklage gemäß § 12 EStG, 
f) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG, 
g) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG, 
h) freie Rücklage, 
i) sonstige Rücklagen. 

13. Sonstige Passiva. 

14. Rechnungsabgrenzungsposten. 

15. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) Jahresgewinn/Jahresverlust. 

Summe: 

16. Auslandspassiva. 

17 . Eventualverpflichtungen aus Bürgschaften 
und Garantien. 

18. Sonstige Eventualverpflichtungen aus: 
a) eigenen Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel, 
b) eigenen Indossamentverpflichtungen, 
c) sonstige. 
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19. Verpflichtungen gegenüber: 
,'a) Bankbeteiligungen, 
b) Nichtbankbeteiligungen. 

20. Mündelgeldspareinlagen. 

21. Haftkapital gemäß § 12 KWG, 
hievon zugerechnetes Partizipationskapital, 
hievon zugerechnetes Ergänzungskapital. 

22. Haftkapital-Bezugsbasis gemäß § 12 Abs.2 
KWG: 

a) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 1), 
b) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 3), 
c) unterlegungspflichtige Eventualverpflichtun­

gen (gemäß Z 2). 

Für die Österreichische Postsparkasse: 

22. Haftkapital-Bezugsbasis gemäß § 12 Abs.2 
KWG: 

a) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 4), 
b) unterlegungspflichtige Eventualverpflichtun­

gen (gemäß Z 4). 

Anlage zu § 24 KWG, Teil I, Formblatt C 

Gliederung des Jahresabschlusses von Kreditgenos­
senschaften 

Aktiva: 

1. Barreserve : 
a) Kassenbestand, 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Natio­

nalbank und bei der Österreichischen Post­
sparkasse. 

2. Schecks, fällige Wertpapiere, Zins- und Divi­
dendenscheine. 

3. Guthaben bei Banken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Wechsel, 
hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
rediskontfähig. , 

5 . Wertpapiere: 
a) festverzinsliche, 

hievon börsenotiert, 
b) Aktien, 

hievon börsenotiert, 
c) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
belehnbar, 
hievon aus eigener Emission. 

6. Ausleihungen an Banken, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

7. Ausleihungen an Nichtbanken : 
a) an den Bund und die Länder, 
b) an sonstige, 

hievon mit Haftung des Bundes oder der 
Länder. 

8. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

9. Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen: 
a) an Banken, 
b) an Nichtbanken. 

10. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb, 
b) sonstige. 

11. Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

12. Aushaftende Einzahlungen auf Geschäftsan­
teile, 
hievon eingeforderte Einzahlungen. 

13. Anteile an einer herrschenden oder an einer 
mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft. 

14. Aktiva des Warengeschäftes: 
a) Forderungen aus Warengeschäften, 
b) Warenbestand, 
c) sonstige. 

15. Sonstige Aktiva. 

16. Rechnungsabgrenzungsposten. 

17. Reinverlust: 
a) Veriustvortrag/Gewinnvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) Jahresveriust/Jahresgewinn. 

Summe: 

18. Auslandsaktiva, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

19. Aktiva mit Verfügungsbeschränkungeri: 
a) Deckungsstock für fundierte Bankschuldver­

schreibungen, 
b) Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB. 

20. Forderungen einschließlich Rückgriffsforde-
rungen: 

a) an Bankbeteiligungen, , 
b) an Nichtbankbeteiligungen, 
c) an die in § 17 KWG genimntenPersonen. 

21. Anlagen gemäß § 15 KWG. 

22. Nachrangige Forderungen. 

23. Eventualforderungen an: 
a) Banken, 
b) Nichtbanken. 

24. In Kost gegebene Vermögensgegenstände, 
hievon Kostgeschäfte mit der Oesterreichischen 
Nationalbank, 
hievon Kostgeschäfte mit Nichtbanken. 

980 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)30 von 39

www.parlament.gv.at



980 der Beilagen 31 

25. In Kost genommene Vermögensgegenstände, 
hievon von Nichtbanken. .. 

Passiva: 

1. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist, 
b) mit einer Kündigungsfrist unter sechs 

Monate, 
c) mit einer Kündigungsfrist.ab sechs Monaten. 

2. Verpflichtungen gegenüber Banken: 
a) aus der Refinanzierung von Exportkrediten 

bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, 
b) aus Lombardgeschäften mit der Oesterreichi­

schen Nationalbank, 
c) aus sonstigen Einlagen von Banken, 

hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

3. Verpflichtungen gegenüber Nichtbanken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
'gebundene Gelder. _ 

4. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf. 

5. Eigene Emissionen: 
a) Anleihen, 
b) Kassenobligationen, 
c) Genußscheine, 
d) sonstige. 

6. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

7. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, 

hievon versteuert, 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungs-

verpflichtungen, 
c) sonstige Rückstellungen. 

8. Geschäftsanteile : 
a) der verbleibenden Mitglieder, 
b) der ausscheidenden Mitglieder. 

9. Partizipationskapital gemäß § 12 Abs. 6 KWG. 

10. Ergänzungskapital gemäß § 12 Abs. 7 KWG. 

11. Haftrücklage gemäß § 12 Abs. 10 KWG, 
hievon Sonderhaftrücklage gemäß KWG-Über­
gangsbestimmungen. 

12. Rücklagen: . 
a) satzungsmäßige Rücklage, 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz, 
c) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 EStG, 
d) Rücklage gemäß § 12 EStG, 
e) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG, 
f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG, 
g) freie Rücklage, 
h) sonstige Rücklagen. 

13. Passiva des Warengeschäftes. 

14. Sonstige Passiva. 

15. Rechnungsabgrenzungsposten. 

16. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag/Veriustvorirag aus dem V or­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) Jahresgewinn/Jahresveriust. 

Summe: 

17. Auslandspassiva. 

18. Eventualverpflichtungen aus . Bürgschaften 
und Garantien. 

19. Sonstige Eventualverpflichtungen aus: 
a) eigenen Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel, 
b) eigenen Indossamentverpflichtungen, 
c) sonstige. 

20. Verpflichtungen gegenüber: 
a)Bankbeteiligungen, 
b) Nichtbankbeteiligungen. 

21. Mündelgeldspareinlagen. 

22. Haftkapital gemäß § 12 KWG, 
hievon zugerechnetes Partizipationskapital, 
hievon zugerechnetes Ergänzungskapital. 

23. Haftkapital-Bezugsbasis gemäß § 12 Abs.2 
KWG: 

a) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 1), 
b) unterlegungspflichtige Eventualverpflichtun­

gen (gemäß Z 2). 

Veränderungen der Anzahl der Mitglieder, der 
Geschäftsanteile und der Haftungssummen : 

a) Mitgliederb~wegung 
Anzahl der Anzahl der 

Anfang 19 .. 
Zugang 19 .. 
Abgang 19 .. 
Ende 19 .. 

Mitglieder Geschäftsanteile 

b) Die Geschäftsguthaben haben sich im 
Geschäftsj ahr 
vermehrt um ..... , 
vermindert um ..... . 

c) Die Haftungssummen haben sich 1m 
Geschäftsj ahr 
vermehrt um ..... , 
vermindert um ..... . 

d) Höhe det einzelnen Geschäftsanteile. 
e) Höhe der Haftungssumme. 
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Anlage zu § 24 KWG, Teil I, Formblatt D 

Gliederung des Jahresabschlusses von Landes­
Hypothekenbanken 

Aktiva: 

1. Barreserve : 
a) Kassenbestand, 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Natio­

nalbank und bei der Österreichischen Post­
sparkasse. 

2. Schecks, fällige Wertpapiere, Zins- und Divi­
dendenscheine. 

3. Guthaben bei Banken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Wechsel, 
hievon bei der' Oesterreichischen Nationalbank 
rediskontfähig. 

5. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche, 

hievon börsenotiert, 
b) Aktien, 

hievon börsenotiert, 
c) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
belehnbar, 
hievon aus eigener Emission. 

6. Ausleihungen an Banken, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

7. Ausleihungen an Nichtbanken: 
a) an. den Bund und die Länder, 
b) an sonstige, 

hievon mit Haftung des Bundes oder der 
Länder. 

8. Deckungsdarlehen : 
a) zur Deckung von Pfandbriefen, 

hievon zur Deckung von· Pfandbriefen der 
Pfandbriefstelle, 

b) zur Deckung von Kommunalschuldverschrei­
bungen, 
hievon zur Deckung von Kommunalschuld­
verschreibungen der Pfandbriefste.IIr 

9. Zinsen- und Verwaltungskostenbeiträge: 

a) von Ausleihurigen 
b) von hypothekari­

schen Deckungs­
darlehen 

c) von kommunalen 

anteilige rückständige 

.......... , 

.......... , 

Deckungsdarlehen .......... , 
von den rückständigen im Dezember fällig. 

10. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

11. Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen: 
a) an Banken, 
b) an Nichtbanken. 

12. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb, 
b) sonstige. 

13. Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

14. Sonstige Aktiva. 

15. Rechnungsabgrenzungsposten. 

16. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag/Gewinnvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) J ahresverlustl Jahresgewinn. 

Summe: 

17. Auslands aktiva, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

18. Forderungen einschließlich Rückgriffsforde-
. rungen: 

a) an Bankbeteiligungen, 
b) an Nichtbankbeteiligungen, 
c) an die -in § 17 KWG genannten Personen. 

19. Anlagen gemäß § 15 KWG. 

20. Nachrangige Forderungen. 

21. EventuaIforderungen an: 
a) Banken, 
b) Nichtbanken. 

22. In Kost gegebene Vermögensgegenstände, 
hievon Kostgeschäfte mit der Oesterreichischen 
Nationalb3,nk, . 
hievon Kostgeschäfte mit Nichtbanken. 

23. In Kost genommene Vermögensgegenstände, 
hievon von Nichtbanken. 

Passiva: 

1. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist, 
b) mit einer Kündigungsfrist unter sechs 

Monate, 
c) mit einer Kündigungsfrist ab sechs Monaten. 

2. Verpflichtungen gegenüber Banken: 
a) aus der Refinanzierung von Exportkrediten 

bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, 
b) aus Lombardgeschäften mit der Oesterreichi­

sehen Nationalbank, 
c) aus sonstigen· Einlagen von Banken, 

hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 
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3. Verpflichtungen gegenüber Nichtbanken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Eigene Akzepte .und Solawechsel im Umlauf. 

S. Schuldverschreibungen im Umlauf: 
a) eigene Pfandbriefe, 
b) eigene Kommunalschuldverschreibungen, 
c) Anleihen, 
d) Kassenobligationen, 
e) Genußscheine, 
f) sonstige .. 

6. Verpflichtungen gegen die PfandbriefsteIle : 
a) Pfandbriefe im Umlauf, 
b) Kommunalschuldverschreibungen im Um­

lauf. 

7. Verloste und gekündigte Schuldverschreibun­
gen. 

8. Zinsen von Schuldverschreibungen Im 
Umlauf: 

a) von Pfandbriefen 
b) von Kommunal­

schuldverschrei­
bungen 

c) sonstige 

anteilige fällige 

.......... , 

.......... , 

.. '-....... , 

9. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

10. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, 

hievon versteuert, 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungs­

verpflichtungen, 
c) sonstige Rückstellungen. 

11. Partizipationskapital gemäß § 12 Abs. 6 
KWG. 

12. Ergänzungskapital gemäß§ 12 Abs. 7 KWG. 

13. Haftrücklage gemäß § 12 Abs. 10 KWG, 
hievon Sonderhaftrücklage gemäß KWG-Über­
gangsbestimmungen. 

14. Rücklagen: 
a) satzungsmäßige Rücklage, 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz, 
c) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 EStG, 
d) Rücklage gemäß § 12 EStG, 
e) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG, 
f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG, 
g) freie Rücklage, . 
h) sonstige Rücklagen. 

IS. Sonstige Passiva. 

16. Rechnungsabgrenzungsposten. 

17. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem V or­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) Jahresgewinn/Jahresverlust. 

Summe: 

Auslandspassiva. 

19. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaften 
und Garantien. 

20. Sonstige Eventualverpflichtungen aus: 
a) eigenen Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel, 
b) eigenen Indossamentverpflichtungen, 
c) sonstige. 

21. Verpflichtungen gegenüber: 
a) Bankbeteiligungen, 
b) Nichtbankbeteiligungen. 

22. Mündelgeldspareinlagen. 

23. Haftkapital gemäß § 12 KWG, 
hievon zugerechnetes Partizipationskapital, 
hievon zugerechnetes Ergänzungskapital. 

24. Haftkapital-Bezugsbasis gemäß § 12 Abs.2 
KWG: 

a) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 1), 
b) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 3), 
c) unterlegungspflichtige Eventualverpflichtun­

gen (gemäß Z 2). 

Anlage zu § 24 KWG, Teil I, Formblatt E 

Gliederung des Jahresabschlusses von Sparkassen 

Aktiva: 

1. Barreserve : 
a) K~ssenbestand, . 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Natio­

nalbank und bei der Österreichischen Post­
sparkasse. 

2. Schecks, fällige Wertpapiere, Zins- und Divi­
dendenscheine. 

3. Guthaben bei Banken, 
( 

hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, . 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Wechsel, 
hievon . bei der Oesterreichischen Nationalbank 
rediskontfähig. 

S. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche, 

hievon börsenotiert, 
b) Aktien, 

hievon börsenotiert, 
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c) sonstige, 
hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
belehnbar, 
hievon aus eigener Emission. 

6. Ausleihungen an Banken, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

7. Ausleihungen an Nichtbanken : 
a) an den Bund und die Länder, 
b) an sonstige, 

hievon mit Haftung des Bundes oder der 
Länder. 

8. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

9. Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen: 
a) an Banken, 
b) an Nichtbanken. 

10. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb, 
b) sonstige. 

11. Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

12. Sonstige Aktiva. 

13. Rechnungsabgrenzungsposten. 

14. Reinverlust: 
a) Verlustvortragl Gewinnvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) Jahresverlust/Jahresgewinn. 

Summe: 

15. Auslandsaktiva, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

16. Aktiva mit Verfügungsbeschränkungen: 
a) Deckungsstock für fundierte Bankschuldver­

schreibungen, 
b) Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB. 

17. Forderungen einschließlich Rückgriffsforde-
rungen: 

a) an Bankbeteiligungen, 
b) an Nichtbankbeteiligungen, 
c) an die in § 17 KWG genannten Personen. 

18. Anlagen gemäß § 15 KWG, 

19. Nachrangige Forderungen. 

20. Eventualforderungen an: 
a) Banken, 
b) Nichtbanken. 

21. In Kost gegebene Vermögensgegenstände, 
hievon Kostgeschäfte mit der Oesterreichischen 
Nationalbank, 
hievon Kostgeschäfte mit Nichtbanken. 

22. In Kost genommene Vermögensgegenstände, 
hievon von Nichtbanken. 

Passiva: 

1. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist, 
b) mit einer Kündigungsfrist unter sechs 

Monate, 
c) mit einer Kündigungsfrist a.b sechs Monaten. 

2. Verpflichtungen gegenüber Banken: 
a) aus der Refinanzierung von Exportkrediten 

bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, 
b) aus Lombardgeschäften mit der Oesterreichi­

schen Nationalbank, 
c) aus sonstigen Einlagen von Banken, 

hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

3. Verpflichtungen gegenüber Nichtbanken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gel&~ , 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf. 

5. Eigene Emissionen: 
a) Anleihen, 
b) Kassenobligationen, 
c) Genußscheine, 
d) sonstige. 

6. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

7. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, ' 

hievon versteuert, 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungs-

verpflichtungen, 
c) sonstige Rückstellungen. 

8. Partizipationskapital gemäß § 12 Abs. 6 KWG. 

9. Ergänzungskapital gemäß § 12 Abs. 7 KWG. 

10. Haftrücklage gemäß § 12 Abs. 10 KWG, 
hievon Sonderhaftrücklage gemäß KWG-Über­
gangs bestimmungen. 

11. Rücklagen: 
a) Sicherheitsrücklage, 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz, 
c) Widmungsrücklage, 
d) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 EStG, 
e) Rücklage gemäß § 12 EStG, 
f) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG, 
g) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG, 
h) freie Rücklage, 
i) sonstige Rücklagen. 

12. Sonstige Passiva. 

13. Rechnungsabgrenzungsposten. 
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14. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) J ahresgewinnl Jahresverlust. 

Summe: 

15. Auslandspassiva. 

16. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaften 
und Garantien. 

17. Sonstige Eventualverpflichtungen aus: 
a) eigenen Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel, 
b) eigenen Indossamentverpflichtungen, 
c) sonstige. 

18 . Verpflichtungen gegenüber: 
a) Bankbeteiligungen, 
b) Nichtbankbeteiligungen. 

19. Mündelgeldspareinlagen. 

20. Haftkapital gemäß § 12 KWG, 
hievon zugerechnetes Partizipationskapital, 
hievon zugerechnetes Ergänzungskapital. 

21. Haftkapital-Bezugsbasis gemäß § 12 Abs.2 
KWG:' 

a) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 1), 
b) unterlegungspflichtige Eventualverpflichtun­

gen (gemäß Z 2). 

Anlage zu § 24 KWG, Teil I, Formblatt F 

Gliederung des Jahresabschlusses von Zweigniedere 
lassungen ausländischer Banken 

Aktiva: 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand, 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Natio­

nalbank und bei der Österreichischen Post­
sparkasse. 

2. Schecks, fällige Wertpapiere, Zins- und Divi­
dendenscheine. 

3. Guthaben bei Banken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Wechsel, 
hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
rediskontfähig. 

5. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche, 

hievon börsenotiert, 

b) Aktien, 
hievon börsenotiert, 

c) sonstige, 
hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank 
belehnbar, 
hievon aus eigener Emission .. 

6. Ausleihungen an Banken, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

7. Ausleihungen an Nichtbanken: 
a) an den Bund und die Länder, 
b) an sonstige, 

hievon mit Haftung des Bundes oder der 
Länder. 

8. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

9. Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen: 
a) an Banken, 
b) an Nichtbanken. 

10. Grupdstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb, 
b) sonstige. 

11. Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

12. Eigene Aktien der Hauptniederlassung. 

13. Anteile an einer herrschenden oder an einer 
mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft. 

14. Sonstige Aktiva. 

15. Rechnungsabgrenzungsposten. 

16. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag/Gewinnvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) J ahresverlustl Jahresgewinn. 

Summe: 

17. Auslandsaktiva, 
hievon mit Haftung des Bundes oder der Länder. 

18. Aktiva mit Verfügungsbeschränkungen: 
a) Deckungsstock für fundierte Bankschuldver­

schreibungen, 
b) Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB. 

19. Forderungen an die Hauptniederlassung und 
deren Zweigniederlassungen. 

20. Forderungen einschließlich Rückgriffsforde-
rungen (soweit nicht in Position 19 erfaßt): 

a) an Bankbeteiligungen, 
b) an Nichtbankbeteiligungen, 
c) an die in § 17 KWG genannten Personen. 

21. Anlagen gemäß § 15 KWG. 

22. Nachrangige Forderungen. 

23. Eventualforderungen an: 
a) Banken, 

. b) Nichtbanken. 
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24. In Kost gegebene Vermögensgegenstände, 
hievon Kostgeschäfte mit der Oesterreichischen 
Nationalbank, 
hievon Kostgeschäfte mit Nichtbanken. 

25. In Kost genommene Vermögensgegenstände, 
hievon von Nichtbanken. 

Passiva: 

1. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist, 
b) mit einer KÜndigungsfrist unter sechs 

Monate, 
c) mit einer Kündigungsfrist ab sechs Monaten. 

2. Verpflichtungen gegenüber Banken: 
a) aus der Refinanzierung von Exportkrediten 

bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG, 
b) aus Lombardgeschäften mit der Oesterreichi­

sehen Nationalbank, 
c) aus sonstigen Einlagen von Banken, 

hievon täglich fällige und unter 30 Tage gebundene 
Gelder, 
hievon ab. 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

3. Verpflichtungen gegenüber Nichtbanken, 
hievon täglich fällige und unter 30 Tage -gebundene 
Gelder, 
hievon ab 30 Tagen und unter sechs Monate 
gebundene Gelder. 

4. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf. 

5. Eigene Emissionen: 
a) Anleihen, 
b) Kassenobligationen, 
c) Genußscheine, 
d) sonstige. 

6. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte). 

7. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, 

hievon versteuert, 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungs-

verpflichtungen, 
c) sonstige Rückstellungen. 

8. Dotationskapital. 

9. Partizipationskapital gemäß § 12 Abs. 6 KWG. 

10. Ergänzungskapitalgemäß § 12 Abs. 7 KWG. 

11. Haftrücklage gemäß § 12 Abs. 10 KWG, 
hievon Sonderhaftrucklage gemäß KWG-Über­
gangsbestimmungen. 

12. Rücklagen: 
a) Rücklage ge!l1äß § 13 Rekonstruktionsgesetz, 
b) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 EStG, 
c) Rücklage gemäß § 12 EStG, 
d) Investitionsrucklage gemäß § 9 EStG, 
e) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG, 
f) freie Rücklage, 
g) sonstige Rücklagen. 

13. Sonstige Passiva. 

14. Rechnungsabgrenzungsposten. 

15. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag/VerIustvortrag aus dem Vor­

jahr, 
b) Abgeführte Gewinne, 
c) Jahresgewinn/Jahresveriust. 

Summe: 

16. Auslandspassiva : 

17. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaften 
und Garantien. 

18. Sonstige Eventualverpflichtungen aus: 
a) eigenen Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel, 
b) eigenen Indossamentverpflichtungen, 
c) sonstige. 

19 . Verpflichtungen gegenüber der Hauptnieder­
lassung und deren Zweigniederlassung. 

20. Verpflichtungen, soweit nicht in Position 19 
auszuweisen, gegenüber: 

a) Bankbeteiligungen, 
b) Nichtbankbeteiligungen. 

21. Mündelgeldspareinlagen. 

22. Haftkapital gemäß § 12 KWG, 
hievon zugerechnetes Partizipationskapital, 
hievon zugerechnetes Ergänzungskapital. 

23. Haftkapital-Bezugsbasis gemäß § 12 Abs.2 
KWG: 

a) unterlegungspflichtige Aktiva (gemäß Z 1), 
b) unterIegungspflichtige Eventualverpflichtun­

gen (gemäß Z.2) 
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Anlage zu § 24 KWG, Teil 11 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Zinsen und zinsähnliche Erträge von 
a) Kredit- und Veranlagungsgeschäften 
b ) Wertpapieren 
c) Beteiligungen .,' 

2. - Zinsen und zins ähnliche Aufwendungen von 
a) Einlagegeschäften 
b) eigenen Emissionen 

1. NETTOZINSERTRAG 

3. + / - Dienstleistungsgeschäft 
a) Provisions- und andere Erträge 
b) Provisions- und andere Aufwendungen 

11. BETRIEBS ERTRÄGE 

4. - Personalaufwand 
hievon: a) Löhne und Gehälter 

b) Aufwand für gesetzlich 
vorgeschriebene soziale 
Abgaben und vom Entgelt 
abhängige Abgaben und 
Pflichtbeiträge 

c) sonstiger Sozialaufwand 
d) Aufwendungen für Alters­

versorgung und Unterstüt­
zung 

e) Dotierung der Pensions­
rückstellung 

f) Dotierung der Abferti­
gungsrücksteIlung 

5. - Sachaufwand 
hievon Miet- und Leasingaufwand 

6. -Abschreibungen und Wertberichtigun~ 
gen auf Sachanlagen 

7. - Steuern und Abgaben (soweit nicht in 
den Positionen 4. und 23. auszuwei­
sen) 

III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN 

IV. TEILBETRIEBSERGEBNIS 

8. + Ordentliche Erträge aus bankfremden Geschäften 

9. - Ordentliche Aufwendung aus bankfremden Geschäften 

10. + / - Erträge/Aufwendungen 'aus der Bewertung und Ver­
äußerung von Ausleihungen und Wertpapieren sowie aus 
Handelsgeschäften 

11. + / - Erträge/Aufwendungen aus der Bewertung und Ver­
äußerung von Beteiligungen 

37 
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12. - Sonstige außerordentliche Aufwendungen 

13. + Sonstige außerordentliche Erträge 

14. + 1- Saldo übrige Erträge/Aufwendungen 

Waren geschäfte der Kreditgenossenschaften 

15. + Ordentliche Erträge 

16. - Ordentliche Aufwendungen 

17. + 1 - Betriebsergebnis des Warenge­
schäftes 

18. +Außerordentliche Erträge' 

19. - Außerordentliche, Aufwendungen 

20, + I - Außerordentliches Ergebnis des 
Warengeschäftes 

21. j ahresüberschußI jahresfehlbetrag aus 
dem Warengeschäft 

22, -Aufwendungen aus Verlustübernah-
men 

V. jAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (vor Steuern und Rücklagen­
bewegung)· 

23, - Steuern vom Einkommen, Ertrag und 
Vermögen 

VI. JAHRESÜBERSCHUSS/jAHRESFEHLBETRAG (vor Rücklagenbewegung) 

24. Rücklagenbewegung Dotierung (-) Auflösung (+) 
a) Haftrücklage gern. § 12 Abs, 10 

KWG 
b) Rücklage gern. § 7 Hypotheken­

bank-G, 
c) Rücklage gern. § 13 Rekonstruk­

tions-G. 
d) Gesetzliche Rücklage 
e) Allgemeiner Reservefond~ 
f) Sicherheitsrücklage 
g) Satzungsmäßige Rücklage 
h) Widmungsrücklage 
i) Steuerrücklagen gern. § 4 Abs, 7 EStG 

§ 9 EStG 
§ 10 EStG 
§ 11 EStG 
§ 12 EStG 

j) Freie Rücklage 
h) Sonstige Rücklagen 

Saldo Rücklagenbewegung 
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VII. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST 

25. + I - Gewinnvortrag/Veriustvortrag 

26. - Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, 
eines Gewinnabführungs- oder eines 
T eilgewinnabführungsvertrages abge­
führte Gewinne 

VIII. REINGEWINN IREINVERLUST 

39 
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